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Nach langem hin und her ist das Te-
lekommunikationsmodernisierungs-
gesetz (TKModG) am 16. Dezember 
2020 vom Kabinett beschlossen wor-
den, am 29. Januar 2021 in erster Le-
sung im Bundestag beraten und nun 
an den federführenden Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie überwie-
sen worden.1 Damit die EU-Richtlinie 
2018 / 1972 vom 11. Dezember 2018 
über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation (Kodex) 
noch vor der Bundestagswahl in Kraft 
treten kann und weiterer Verzug ver-
mieden wird, bleibt den Parlamentari-
ern und dem Bundesrat nicht viel Zeit.

Viele Maßnahmen sollen den Ausbau 
von Gigabitnetzen beschleunigen. Ge-
genstand der parlamentarischen Dis-
kussion werden wohl das Verfahren 
für die Frequenzvergabe und die Be-
stimmung des Universaldienstes sein, 
der nun aber gerade nicht das geeig-
nete Instrument ist, um das Ziel „Glas-
faser bis in jedes Haus“ zu erreichen. 

Die Prinzipien der sektorspezifischen 
Regulierung sind bemerkenswert 
stabil. Basis bleibt unverändert der 
3-Kriterien Test (Markteintrittsbarri-
eren, keine Tendenz zu wirksamen 
Wettbewerb, Wettbewerbsrecht nicht 
ausreichend), der im TKG schon lange 
verankert war. Aber um Investitionsan-
reize in Hochgeschwindigkeitsnetze 
zu schaffen, gibt es für marktbeherr-
schende Netzbetreiber verschiedene 
Möglichkeiten, Zugangs- und/oder 
Entgeltregulierungsverpflichtungen zu 
vermeiden, indem sie Verpflichtungs-
zusagen machen, mit anderen Netz-
betreibern gemeinsam investieren 

(Ko-Investment) oder nur auf der Vor-
leistungsebene tätig sind (Wholesale 
Only). 

Die tatsächliche Regulierungsinten-
sität wird darüber hinaus auch maß-
geblich durch die im Dezember 2020 
veröffentlichte neue Märkteempfeh-
lung der Europäischen Kommission 
bestimmt, nach der nur noch 2 Märkte 
a priori als regulierungsbedürftig anzu-
sehen sind, nämlich der Vorleistungs-

markt für lokalen Zugang und der 
Markt für dedizierte Kapazitäten. 

Nicht mehr in der Liste enthalten ist in 
Zukunft der Bitstrommarkt mit Zugang 
auf regionaler/zentraler Übergabe. Al-
lerdings ist zuerst noch einmal eine 
Regulierungsverfügung auf der Basis 
der gerade erstellten Marktanalyse 
zu erlassen und es wird sich zeigen, 
inwieweit in Deutschland auch wei-
terhin eine Regulierungsbedürftigkeit 
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besteht. Die Terminierungsmärkte 
für Sprachtelefonie werden wegen 
der einheitlichen Festlegung von eu-
ropaweiten Terminierungsentgelten 
(„Eurorates“) folgerichtig nicht mehr 
reguliert. Ein weiteres Abschmelzen 
der Eurorates kann dann endlich 
auch für Sprachtelefonie in Richtung 
Bill-and-keep führen. Es wird sich 
herausstellen, ob in Deutschland 
Marktmachtprobleme auf Zusammen-
schaltungsmärkten im Hinblick auf 
Nicht-Preis-Bestandteile bestehen, die 
sich durch die vorgesehenen Mecha-
nismen nicht regeln lassen. Bedingt 
durch die große Anzahl an Marktteil-
nehmern setzen die Netzbetreiber in 
Deutschland vornehmlich auf eine in-
direkte Zusammenschaltung über die 
Telekom, anstatt sich untereinander 
direkt  zusammenzuschalten. Daher 
sind weiterhin viele Netzbetreiber auf 
die Terminierung der von ihnen über-
gebenen Verkehrsströme angewie-
sen, um any-to-any Verbindungen zu 
gewährleisten.

Die Marktüberprüfungsperiode wird 
von drei auf fünf Jahre verlängert, 
was die Planungssicherheit erhöht. 
Die Untersuchung der angemessenen 
regionalen Dimension regulierungs-
bedürftiger Märkte wird gerade in 
Deutschland eine weiter zunehmende 
Rolle spielen. Es wird spannend sein 
zu sehen, ob mittelfristig ggf. entste-
hende regionale Monopole eher mit 
den Mitteln der asymmetrischen Re-
gulierung, also der Feststellung einer 
Marktbeherrschung für regional abge-
grenzte Märkte oder über die in Art. 
61 Abs. 3 im Kodex neue verankerte 
symmetrische Regulierung angegan-
gen werden. Diese ist im neuen TKG 
in § 148 Abs. 6 bis zum ersten Kon-
zentrationspunkt und über den ersten 
Konzentrationspunkt hinaus im neuen 
§ 22 TKG (Zugangsverpflichtung bei 
Hindernissen der Replizierbarkeit) 
umgesetzt worden. Auch der gemein-
hin als „Open Access“ bezeichnete 
offene Netzzugang bei öffentlich ge-
förderten Netzen wurde sinnvoller-
weise in § 154 ins neue TKG aufge-
nommen und in §148 Abs. 1 Nr. 5 in 
die Streitbeilegung einbezogen. Damit 
erhält der in den EU-Breitbandleit-
linien (2013/C/25/1) und in Art. 52 der 
direkt anwendbaren AGVO (Allgemei-
ne Gruppenfreistellungsverordnung 
EU/651/2014) enthaltene Zugangs-
anspruch bei gefördertem Netzaus-
bau, der bislang im deutschen Recht 
nur durch Verwaltungsvorschriften2  
verankert war, erstmals eine explizi-
te gesetzliche Grundlage. Dies dürf-
te zur Konsistenz bei der Festlegung 
von Zugangspreisen beitragen, ob der 
Zugangsanspruch nun vom DigiNetz-
Gesetz (in Umsetzung der Kostensen-

kungsrichtline 2014), der symmetri-
schen Regulierung des Kodex in Art. 
61 Abs. 3 oder der öffentlichen Förde-
rung (Breitbandleitlinien und AGVO) 
herrührt.  

Der Kodex und somit auch das neue 
TKG führt das im Kartellrecht bereits 
übliche Instrument der Verpflich-
tungszusage in die sektorspezifische 
Regulierung ein (§§ 18, 19), die bei 
Erlass der Regulierungsverfügung 
zu berücksichtigen ist und zu Regu-
lierungserleichterungen führen kann. 
Dies betrifft kommerzielle Vereinba-
rungen, Ko-Investitionsangebote für 
Netze mit sehr hoher Kapazität sowie 
Zugangsvereinbarungen mit Dritten 
in Zusammenhang mit einer freiwilli-
gen funktionellen Trennung, die gem. 
§ 18 Abs. 2 fair, angemessen, nicht-
diskriminierend und für andere offen 
sein müssen. Nicht-Diskriminierung 
ist am einfachsten sicherzustellen,  
wenn sich das zugangsgewährende 
Unternehmen  den Zugang selber zu 
den gleichen Bedingungen gewähren 
muss wie Dritten (Equivalence of In-
put, kurz EoI, vgl. § 24 Abs. 2). Wichtig 
ist dabei, dass die Einhaltung der Ver-
pflichtungszusagen von der Bundes-
netzagentur gemäß § 19 Abs. 6 über-
wacht wird. In diesem Sinne könnte 
sie dann tatsächlich eine Schiedsrich-
terrolle einnehmen. 

Die im neuen § 33 vorgesehenen Re-
gulierungserleichterungen für Whole-
sale-only Unternehmen werden mög-
licherweise in Deutschland weniger 
relevant sein, da entsprechende Ge-
schäftsmodelle hier bisher wenig ver-
breitet sind. 

Die im neuen § 34 vorgesehenen Re-
gelungen zur Migration von Kupfer-
netzen setzen Art. 81 des Kodex um 
und stellen dementsprechend nur auf 
das marktbeherrschende Unterneh-
men ab. Ausgangspunkt ist eine Situ-
ation, in der das marktbeherrschende 
Unternehmen seine Kupferinfrastruk-
tur abschalten will, um die Kunden auf 
sein Glasfasernetz oder ggf. andere 
Infrastrukturen zu migrieren. Auch auf 
Wettbewerberseite gibt es sehr un-
terschiedliche Interessen hinsichtlich 
des Migrationstempos, je nachdem 
ob der Wettbewerber Vorleistungs-
produkte des marktbeherrschenden 
Unternehmens nutzt, angemessene 
Ersatzprodukte auf Glasfaserbasis 
existieren oder ob er selber eine ei-
gene Glasfaserinfrastruktur aufgebaut 
hat. In Deutschland werden in vielen 
Regionen die Glasfasernetze nicht 
vom marktbeherrschenden Unterneh-
men gebaut. Die Abschaltung des 
Kupfernetzes würde in diesen Fällen 
erfordern, dass die Deutsche Telekom 

Vorleistungsprodukte von regionalen 
Wettbewerbern einkauft. Standardi-
sierte Vorleistungsprodukte sind hier 
wichtig, um die Transaktionskosten 
für alle Marktparteien zu senken. 
Auch wenn die Migration auf Glasfa-
ser angesichts des geringen Anteil an 
Glasfaseranschlüssen der Deutschen 
Telekom sicherlich nicht unmittelbar 
bevorsteht, sind komplexe Fragen zu 
erörtern, damit alle Markteilnehmer 
Planungssicherheit haben. Die Bun-
desnetzagentur könnte hier – ähnlich 
dem NGA-Forum – einen Diskussi-
onsprozess mit den Marktteilnehmern 
moderieren, in dem rechtzeitig Rah-
menbedingungen für alle Beteiligten 
entwickelt werden. Zu einem solchen 
Gigabitforum, in dem diese und ande-
re sich aus dem neuen TKG ergeben-
den Fragen erörtert werden können, 
hat Präsident Homann jetzt eingela-
den.  

Im Kodex ist Zugang zu baulichen 
Anlagen in Art. 72 als prioritär zu er-
wägende Zugangsverpflichtung vorge-
sehen, unabhängig davon, ob sie als 
Teil des regulierungsbedürftigen Mark-
tes abgegrenzt wurde. Eine Verpflich-
tung zum Leerrohrzugang besteht in 
anderen Mitgliedstaaten (allen voran 
Spanien, Portugal und Frankreich) 
bereits seit Jahren und hat den Aus-
bau von Glasfasernetzen maßgeblich 
vorangebracht. Zwar wäre in Deutsch-
land der Effekt dadurch geschmälert, 
dass zwischen dem Kabelverzweiger 
(KVz) und den Endkunden nur in ca. 
10% der Fälle Leerrohre vorhanden 
sind, aber an manchen Häusern füh-
ren auch Leerrohre vorbei, die netz-
hierarchisch dem Aggregations- oder 
Kernnetz zuzuorden sind. Für den 
Zugangspetenten ist allein relevant, 
ob auf der von ihm benötigten Strecke 
freie Leerrohrkapazität vorhanden ist, 
unabhängig davon, welcher Hierar-
chieebene ein Leerrohr im Netz der 
Deutschen Telekom zugeordnet ist. 

WIK-Consult hat in einer Studie ge-
schätzt, dass eine umfassende Nut-
zung vorhandener Leerrohre die Opti-
on eröffnet, Investitionen in Höhe von 
ca. 30 Mrd. Euro für den Glasfaser-
ausbau (FTTB/H) in Deutschland an-
zustoßen, da beim Ausbau in diesen 
Fällen entsprechende Tiefbaukosten  
vermieden werden können.3 Eine sys-
tematische Öffnung von Leerrohren 
könnte dazu beitragen, einen Ausbau-
wettbewerb in Gang zu setzen. Denn 
dem erstausbauenden FTTB/H-Netz-
betreiber wird es voraussichtlich ge-
lingen, langfristig die gesamte Nach-
frage nach FTTB/H-Anschlüssen auf 
seine Netzinfrastruktur zu ziehen, da 
mit parallelem Ausbau nur in Ausnah-
mefällen zu rechnen ist. 
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Infrastruktur sein! Neben den Trans-
aktionskosten (Abrechnungskosten, 
Vertragsänderung bei Anbieterwech-
sel etc.) erhöht sich der Regulie-
rungsbedarf und schafft unnötig eine 
neue Gatekeeper-Position.12 Diese 
Gatekeeper-Position eines etwaigen 
Hausnetzbetreibers gegenüber Anbie-
tern von schnellen FTTH-Anschlüssen 
kann vermieden werden, wenn der 
Eigentümer die Investitionskosten auf 
die Miete umlegt, anstatt von Netzbe-
treibern hohe Zugangsentgelte zu ver-
langen, die reguliert werden müssen. 

Oft scheint vergessen zu werden, 
dass die Ausstattung mit hausinter-
ner Infrastruktur bei  Neubauten oder 
umfangreichen Sanierungen bereits 
nach geltender Gesetzeslage eine 
Verpflichtung ist – auch für die Woh-
nungswirtschaft! 

Zur Durchsetzung dieser Verpflichtung 
sollten in § 144 Abs. 7 die für die Über-
wachung der Einhaltung zuständigen 
Behörden konkret benannt werden. 
Die entsprechende Ausstattung mit 
hausinterner Infrastruktur könnte zur 
verpflichtenden Voraussetzung für die 
Baugenehmigung gemacht werden. 
Zusätzlich könnte ein Breitband-Gü-
tesiegel ähnlich dem Energieausweis 
gesetzlich verankert werden. 

Cara Schwarz-Schilling

1 https://www.bundestag.de/dokumente/text-
archiv/2021/kw04-de-telekommunikations-
modernisierungsgesetz-817442.

2 Rahmenregelungen des Bundes und einzel-
ner Bundländer.

3 WIK, Bedeutung von Art. 72 EU-Kodex für ei-
nen schnelleren FTTH-und 5G-Ausbau, Mai 
2020, im Auftrag der Vodafone.

4 Vgl. etwa BK11-19-001: https://www.bun-
desnetzagentur.de/DE/Beschlusskam-
mern/1_GZ/BK11-GZ/2019/BK11-19-0001/
BK11-19-0001_Beschluss_download_
BA.pdf?__blob=publicationFile&v=3 xxx.

5 h t t p s : / / d i p 2 1 . b u n d e s t a g . d e / d i p 2 1 /
btd/18/083/1808332.pdf.

6 Vgl. etwa BK11-19-001: https://www.bun-
desnetzagentur.de/DE/Beschlusskam-
mern/1_GZ/BK11-GZ/2019/BK11-19-0001/
BK11-19-0001_Beschluss_download_
BA.pdf?__blob=publicationFile&v=3 xxx.

7 Erwägungsgrund 187 und Drucksache 
19/26108, S. 273/4: Die NRB bzw. die Bun-
desnetzagentur soll wiederverwendbare 
bauliche Anlagen auf der Grundlage des 
regulatorischen Buchwerts abzüglich der 
kumulierten Abschreibung zum Zeitpunkt der 
Berechnung und indexiert mit einem geeig-
neten Preisindex, beispielsweise dem Ein-
zelhandelspreisindex, und unter Ausschluss 
jener Anlagen bewerten, die über einen Zeit-
raum von mindestens 40 Jahren vollständig 
abgeschrieben sind, aber weiter genutzt 
werden.

8 Beschluss BK3a-19/002 vom 26.06.2019.
9 Siehe dazu Schwarz-Schilling: Gigabitnetze 

brauchen hausinterne Infrastruktur, in: WIK 
Newsletter Nr. 120, Der Kommentar, Sep-
tember 2020.

Bislang ist Leerrohrzugang in 
Deutschland in der Regulierung des 
Marktbeherrschers nur als Annexleis-
tung zur Erschließung des KVz mit 
VDSL-Vectoring vom Hauptverteiler 
(HVt) aus erfasst und hat praktisch 
keine grosse Bedeutung erlangt. Nicht 
zuletzt fehlende Grössenvorteile wer-
den dazu geführt haben, dass die 
bundesweit tätigen Wettbewerber wie 
Vodafone oder Telefónica sich anders 
orientiert haben und in der Folge kaum 
KVz ausgebaut haben. Die Erschlies-
sung der Kabelverzweiger durch regi-
onal tätige Unternehmen erfolgt nicht 
unbedingt vom Hauptverteiler aus. 
Und wer FTTB//H-Netze ausbaut (und 
daher keine KVz erschließt), kann 
auch nicht auf die regulierte Leistung 
zurückgreifen.  

Wer also Zugang zu Leerrohren der 
Deutschen Telekom will, muss derzeit 
in der Regel einen Mitnutzungsantrag 
nach § 77d TKG stellen und konnte in 
einem Streitbeilegungsverfahren Zu-
gangsbedingungen und Zugangspreis 
für den Einzelfall festlegen lassen.4  
Insgesamt ist dies jedoch wegen des 
Einzelfallbezugs ein aufwändiges Ver-
fahren, das wenig Planungssicherheit 
bietet. 

Die Verwendung bestehender bauli-
cher Anlagen erlaubt eine erhebliche 
Einsparung beim Ausbau neuer Net-
ze. Leider ist der Zugang zu bauli-
chen Anlagen aus Art. 72 des Kodex, 
der gemäß Erwägungsgrund 187 mit 
Priorität und zu historischen Kosten 
auferlegt werden soll, im neuen TKG 
in § 26 Abs. 3 Nr. 10 nicht vollständig 
umgesetzt worden: Ein Antragsrecht 
der Unternehmen fehlt und eine Priori-
sierung ist nicht vorgesehen. 

Bei der Entgeltregulierung nach dem 
neuen § 38 Abs. 5 Nr. 3 wird nun die 
im DigiNetzG für Telekommunikati-
onsnetzbetreiber eingeführte Berück-
sichtigung der Auswirkungen auf den 
Geschäftsplan übernommen und in 
der Gesetzesbegründung die Ana-
logie zu § 148 Abs. 3 auch explizit 
hergestellt. Bei diesem Maßstab sind 
zur Deckung der (Investitions-)kosten 
verschiedene Faktoren zu berück-
sichtigen. Es kommt dabei auch auf 
die Abschreibungen der Netzanlagen 
zum Zeitpunkt des Mitnutzungsbegeh-
rens an (vgl. Erwägungsgrund 19 der 
Kostensenkungsrichtlinie 2014/61/EU 
sowie Begründung des DigiNetzG5). 
Daher wurde in Streitbeilegungs-
verfahren die Ermittlung des Anla-
gevermögens auf Basis historischer 
Anschaffungs-und Herstellungskosten 
vorgenommen, da dies erlaubte, die 
Folgen der beantragten Mitnutzung 
auf den Geschäftsplan einschließlich 

der Investitionen in das mitgenutzte 
öffentliche Telekommunikationsnetz 
angemessen zu berücksichtigen.6 In 
der  Gesetzesbegründung wird auf 
Erwägungsgrund 187 des Kodex7 ver-
wiesen, der für wiederverwendbare 
Anlagen den entsprechenden Maß-
stab aus der Empfehlung der Kom-
mission zu Nichtdiskriminierung und 
Kostenrechnungsmethoden vom 11. 
September 2013 vorsieht, nach der 
der regulatorische Buchwert anzuset-
zen und vollständig abgeschriebene 
Anlagen nicht zu berücksichtigen sind. 
Auf dieser Basis wurde auch der Preis 
für die Annexleistung des Leerrohrzu-
gangs zwischen HVt und KVz festge-
setzt.8 Es gibt keinen Grund für wie-
derverwendbare Anlagen von diesem 
Entgeltmaßstab abzurücken.  

Für die Beschleunigung des Ausbaus 
von FTTH-Glasfasernetzen ist auch 
hausinterne Infrastruktur erforder-
lich.9 Bereits jetzt enthält das TKG 
zwar eine Verpflichtung für Eigentü-
mer, Neubauten oder umfangreich 
sanierte Gebäude bis zum Netzab-
schlusspunkt mit passiven Netzinfra-
strukturen auszustatten und spricht 
auch von den zuständigen Behörden, 
die über die Umsetzung dieser Ver-
pflichtung wachen sollten, benennt sie 
aber nicht. Daher hat sich bisher auch 
keine dieser Stellen um die Verpflich-
tung gekümmert. 

Der Wegfall des sogenannten „Neben-
kostenprivilegs“, also der Verrechnung 
der Breitbandanschlusskosten über 
die Nebenkostenrechnung der Mieter 
unabhängig davon, ob der Anschluss 
genutzt wird, ist eine längst überfällige 
Maßnahme, um Endkunden die Wahl 
zu lassen und Wettbewerb zu ermög-
lichen.10 Anstatt nun aber vorzusehen, 
dass die Kosten für die neu errichtete 
hausinterne Infrastruktur über die Miete 
abgerechnet werden wie das für ande-
re Versorgungsleitungen üblich ist, wird 
als Kompensation in der Streitbeile-
gung ein neuer Entgeltmaßstab für neu 
errichtete Infrastruktur geschaffen. Die-
ser sieht vor, dass – anstatt wie bisher 
nur zusätzliche Kosten11  – in Zukunft 
die Investitionskosten einschließlich 
der Auswirkungen auf den Geschäfts-
plan berücksichtigt werden sollen. Eine 
Begründung dazu findet sich in der Ge-
setzesbegründung nicht.
 
Damit wird mit § 146 Abs. 5 für Netz-
betreiber eine Zugangs- und Entgelt-
regelung beim Eigentümer oder Be-
treiber hausinterner Netze zu einer Art 
hausinternen Teilnehmeranschluss-
leitung vorgesehen, über die dann 
einzelfallbezogen entschieden wird. 
Dies kann kein effizientes Verfahren 
zur Finanzierung der hausinternen 
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Berichte aus der laufenden Arbeit

Die Deutschsprachige Gemeinschaft 
(DG) ist eine der drei Sprach-Gemein-
schaften Belgiens und grenzt nörd-
lich an das Dreiländereck Belgien-
Deutschland-Niederlande, östlich an 
Deutschland, südlich an Luxemburg 
und westlich an die Französische Ge-
meinschaft Belgiens. Das Ministerium 
der DG hat im Rahmen des dritten Re-
gionalen Entwicklungskonzepts „Zu-
kunft Digitalisierung“ einen möglichst 
flächendeckenden Glasfaserausbau 
als eine der wesentlichen Prioritäten 
für die kommenden Jahren festgelegt. 
Damit soll die Voraussetzung für die 
Absicherung des Lebens- und Wirt-
schaftsstandorts geschaffen werden. 

Das WIK unterstützt die Regierung der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft in 
ihren Bemühungen für einen flächen-
deckenden Glasfaserausbau und hat 
für die Regierung die Ausbaukosten 
und unterschiedliche Geschäftsmo-
delle für einen FTTB/H-Ausbau unter-
sucht und in einer Studie veröffentlicht
.
Die Nachfrage nach hochleistungs-
fähigen Breitbandanschlüssen wird 
auch in der DG in den kommenden 
Jahren stark zunehmen. Dabei wird 
der Bandbreitenbedarf nicht durch 
eine einzige Killerapplikation angetrie-
ben, sondern vielmehr durch die Sum-
me der genutzten Anwendungen.

In der DG pendelt aufgrund der geo-
graphischen Lage ein hoher Anteil 
der Einwohner zur Arbeit sowohl in 
andere Teile Belgiens (insbesondere 
in die französischsprachigen Rand-
gemeinden) als auch in die Nachbar-
länder Deutschland, Luxemburg und 
die Niederlande. Insgesamt legen 
verschiedene Statistiken nahe, dass 
etwa 20–30% der in der DG woh-

nenden Berufstätigen ihren Arbeitsort 
außerhalb der DG haben.1 Der hohe 
Anteil an Pendlern hat Relevanz für 
die Anforderungen an die Verfügbar-
keit von leistungsfähiger Breitband-
infrastruktur, insbesondere für Arbeit-

nehmer, die Telearbeit in Anspruch 
nehmen. Seit dem Ausbruch von CO-
VID-19 und der in der Konsequenz 
zur Einschränkung der Verbreitung 
des Virus ausgerufenen Maßnahmen 
zur Kontaktbeschränkung sind die 

Ansätze und Kosten einer flächendeckenden  
Glasfasererschließung im Gebiet der  

Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien
Abbildung 1: Die zukünftige private Internetnutzung

Quelle: WIK

Abbildung 2: Bevölkerung und Bevölkerungsdichte in der Deutschsprachigen Gemein-
schaft nach Gemeinden (2019)

Quelle: WIK basierend auf Statistikportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens2

10 Anderer Meinung ist die FDP, die diesbezüg-
lich einen Antrag gestellt hat (https://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926117).
pdf. Teil 1 des Antrags läuft leer, denn eine 
Vorschrift, Neubauten und umfangreich 
renovierten Gebäuden mit passive Netzin-
frastrukturen auszustatten, besteht bereits 
seit 2016. Woran es hapert, ist aber die 
Durchsetzung der Vorschrift. Dafür müss-
ten konkret Mechanismen bzw. Behörden 
benannt werden müssen (siehe oben). Im 

zweiten Absatz setzt sich die FDP für den 
Fortbestand des Nebenkostenprivilegs ein, 
allerdings mit der Maßgabe nur Kosten für 
Endbenutzeranschlüsse mit Geschwindig-
keiten von mindestens 1.000 Megabit pro 
Sekunde als Betriebskosten gelten zu las-
sen. Generell ist die Übung, Investitionskos-
ten zu Betriebskosten umzudeklarieren sehr 
artifiziell, aber mit dieser Maßgabe geht jede 
Systematik verloren.

11 Man darf gespannt sein, wie der diesbezüg-
lich mittlerweile bei der Beschlusskammer 
11 anhängige Fall im Hinblick auf die Zu-
gangskosten entschieden wird (https://www.
bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskam-
mern/1_GZ/BK11-GZ/2021/BK11-21-0002/
BK11-21-0002_Antrag.html?nn=7189009.

12 Vgl. WIK (2021), Das Nebenkostenprivileg 
und seine Auswirkungen auf Wettbewerb, 
Gigabit-infrastrukturen und Mieter, Studie im 
Auftrag der Deutschen Telekom.
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Teile der Bevölkerung, die über kei-
ne leistungsfähigen Internetzugänge 
verfügen, stark eingeschränkt, da 
wesentliche Teile des wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens über 
Videokonferenzen und Virtual Private 
Networks abgewickelt werden. Inso-
fern ist davon auszugehen, dass die 
Ausstattung mit hochleistungsfähigen 
Breitbandanschlüssen gerade für die 
Pendler in der DG von hoher Bedeu-
tung sein sollte und auch einen wichti-
gen Standortfaktor darstellt.

Stand der Breitbandversor-
gung im Gebiet der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft in 
Belgien

Die geringe Bevölkerungsdichte in 
der DG schafft jedoch ungünstige Be-
dingungen für den flächendeckenden 
kommerziellen Ausbau einer hochleis-
tungsfähigen Infrastruktur. Im Gebiet 
der DG liegt die Bevölkerungsdichte 
mit 90,82 Einwohnern pro km2 deutlich 
unter dem gesamtbelgischen Durch-
schnitt von 375 Einwohnern pro km2. 
Zudem besteht ein starkes Nord-Süd-
Gefälle innerhalb des Gebiets in Be-
zug auf die Besiedlungsstruktur. 
Die Versorgung mit Breitbandan-
schlüssen in der DG bleibt im Ver-
gleich zur gesamtbelgischen Situation 
deutlich zurück. Sie steht vor deutlich 
größeren Herausforderungen und 
muss noch in erheblichem Umfang 
Lücken im hochleistungsfähigen Zu-
gangsnetz schließen. In ganz Belgi-
en haben bereits 99% der Haushalte 
Zugang zu Anschlüssen mit mind. 30 
Mbit/s und weitere 97% zu mind. 100 
Mbit/s. In der DG sind für 84% der 
Haushalte Anschlüsse mit 30 Mbit/s 
und für nur 42 % Anschlüsse mit mind. 
100 Mbit/s verfügbar.

Die heute in der DG verfügbare 
Breitbandinfrastruktur basiert im 
Wesentlichen auf DSL/FTTC. TV-
Kabelinfrastruktur hat nur eine sehr 
untergeordnete Bedeutung. FTTH-
Infrastrukturen sind kaum vorhanden 
und beschränken sich auf Geschäfts-
kunden, z. B. in Teilen von Eupen und 
Amel. Da die Kabelnetzbetreiber weite 
Teile der DG nicht erschlossen haben 
und aktuell auch keine Erweiterung ih-
res Ausbaugebietes planen, ist Proxi-
mus der wichtigste Breitbandanbieter 
in der DG. Im Jahr 2017 hat Proximus 
Investitionen in Höhe von 3 Mrd. Euro 
bis 2027 für den Ausbau von Glasfaser 
in Belgien angekündigt.3 Der Roll-Out 
erfolgt nach und nach und umfasste 
im Jahr 2019 13 belgische Städte, je-
doch keine Städte oder Gemeinden in 
der DG.4 

Ansätze für die Glasfaserer-
schließung im Gebiet der 
Deutschsprachigen Gemein-
schaft in Belgien

Da auch von alternativen Netzbetrei-
bern und Energieversorgern kein um-
fangreicher eigenwirtschaftlicher Aus-
bau von Glasfasernetzen zu erwarten 
ist, stellt sich die Frage, wie das En-
gagement der Öffentlichen Hand zur 
Erreichung der politischen Zielsetzun-
gen eines möglichst flächendecken-
den Glasfaserausbaus ausgestaltet 
werden sollte. In einer Reihe von 
europäischen Mitgliedsstaaten wer-
den für die Glasfasererschließung im 
ländlichen Raum staatlich geförderte 
Wholesale-only-Netze ausgebaut. 

Wir gehen davon aus, dass ein Whole-
sale-only-Anbieter in einem Green-
field-Szenario grundsätzlich in einem 
größeren Umfang eigenwirtschaftlich 
FTTH ausbauen kann, als ein vertikal 
integriertes Unternehmen. Wholesale-
only-Netzbetreiber können dazu bei-
tragen, Kosten zu sparen, die Nutzung 
der Netze zu erhöhen und das Risiko 
im Vergleich zu integrierten Anbietern 
zu minimieren. Mit Blick auf Wettbe-
werbspolitik und Regulierung hat der 
Ausbau als Wholesale-only im ländli-
chen Bereich den Vorzug, dass trotz 
eines Monopols im Bereich der passi-
ven Infrastruktur Wettbewerb auf der 
Endkundenebene stattfinden kann.

Grundsätzlich sind beim Ausbau von 
Wholesale-only Netzen drei verschie-
dene Betriebsmodelle zu unterschei-
den, nämlich das 3 Layer Open Mo-
del (3LOM), das passive Layer Open 
Model (PLOM) und das Active Layer 

Open Model (ALOM).5 Während im 
3LOM Modell die Wertschöpfungsstu-
fen passive Netzinfrastruktur, aktiver 
Netzbetrieb und Retail-Geschäft durch 
drei voneinander unabhängigen Un-
ternehmen erbracht werden, erfolgt im 
PLOM Modell der offene Zugang auf 
der Ebene der passiven entbündelten 
Infrastruktur und im ALOM Modell auf 
der Ebene des aktiven (Bitstrom) Zu-
gangs. 

Das PLOM zeichnet sich insbeson-
dere dadurch aus, dass es einen ver-
gleichsweise geringen Eingriff in die 
Wettbewerbsverhältnisse darstellt und 
die Vorleistungsnachfrager durch den 
Zugang zu entbündelter Glasfaser 
über weitgehende Gestaltungsspiel-
räume verfügen. Vor diesem Hinter-
grund sprechen wir uns für diesen 
Ansatz aus und legen diesen auch un-
serer Kostenmodellierung zugrunde.  

Kostenmodellierung des Glas-
faserausbaus im PLOM

Die Kosten eines FTTH-Netzausbaus 
im Rahmen eines Wholesale-only-
Modells durch einen Anbieter passiver 
Netzinfrastruktur wurden im Rahmen 
dieser Studie berechnet. Diese zeigen, 
dass auch in diesem Modell unter den 
zugrundeliegenden Annahmen eine 
Subventionierung erforderlich ist. Bei 
einem Investitionsvolumen von 98,35 
Mio.€ (bei einer Penetration von 80%) 
bzw. 95,49 Mio.€ (bei einer Penetrati-
on von 60%) ergeben sich Subventi-
onsbedarfe in Höhe von 31,56 Mio.€ 
bzw. 42,41 Mio.€. Die monatlichen 
Erlöse von 604.790,-€ bzw. 457.600,-
€ reichen nicht aus, die Kosten und 
Abschreibungen zu decken, sondern 

Abbildung 3: Breitbandabdeckung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft  
(Stand Februar 2020)

Quelle: https://www.bipt-data.be/de/projects/atlas/landline; Stand: 13.02.20
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würden ohne Subventionen zu monat-
lichen Verlusten von 217.380,-€ bzw. 
340.370,-€ führen.

Gleichwohl ist zu beachten, dass den 
erforderlichen Subventionen ein volks-
wirtschaftlicher Nutzen entgegenste-
hen würde, welcher durch Wohlfahrts-
gewinne generiert wird. Eine Reihe 
aktueller empirischer Studien weist 
auf positive Zusammenhänge zwi-
schen der Verfügbarkeit bzw. Nutzung 
von leistungsfähigen Breitbandan-
schlüssen und dem Wirtschaftswachs-
tum vor Ort hin (z. B. gemessen an der 
Zahl der Firmengründungen oder der 
Höhe der Arbeitslosigkeit).6

Die Ergebnisse der Studie wurden 
am 5. Oktober 2020 in St. Vith der Öf-
fentlichkeit vorgestellt.7 Hierbei wurde 
seitens der verantwortlichen Ministerin 
Isabelle Weykmans auch darauf hin-
gewiesen, dass die Studienergebnis-
se einen wichtigen Input für die weite-
ren Schritte der Regierung darstellen.

Sonia Strube Martins, Christian Wernick

1 Die entsprechenden Daten sind in den trime-
striellen multifunktionalen ONSS-Erklärun-
gen der Arbeitgeber enthalten. Vgl. Statistik-
portal der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens: Innerbelgische Pendler, aktuali-
siert am 19.02.2019, elektronisch verfügbar 
unter: https://www.ostbelgienstatistik.be/
desktopdefault.aspx/tabid-3515/6326_read-
37592/.

2 Daten zur Bevölkerung elektronisch verfüg-
bar in der Online-Datenbank unter: https://
ostbelgien.inzahlen.be/jive?cat_open_
code=c30.

3 Vgl. Proximus (2017): Proximus launches 
the project ‘Fiber for Belgium’ to bring a 
future-proof next generation network to its 
customers, Press Release, 06.06.2017, 
elektronisch verfügbar unter: https://www.
proximus.com/news/20161216_Fiber.
html sowie https://www.proximus.com/
news/2020/20201208-proximus-brings-fiber-
network-to-brussels.html.

4 Aalst, Antwerpen,Brüssel, Charleroi, Ghent, 
Hasselt, Knokke-Heist, Kortrijk, Leuven, Li-
ège, Namur, Roeselare und Vilvoord, siehe 
Proximus (2019): Annual Report 2019, S. 24, 
elektronisch verfügbar unter: https://www.
proximus.com/investors/reports-and-results.
html.

5 Europäische Kommission (2015): Europäi-
sche Kommission, Leitfaden für Investitionen 
in Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze, 
Version 1.3 – 7. Mai 2015, https://add.rlp.
de/fileadmin/add/Abteilung_2/Referat_21b/
Foerderlotse/Europaeische_Kommissi-
on__Leitfaden_fuer_Investitionen_in_Hoch-
geschwindigkeits-Breitbandnetze__Versi-
on_1.3_-7._Mai_2015.pdf

6 Vgl. z. B. Hasbi, M. (2017): Impact of Very 
High-Speed Broadband on Local Economic 
Growth: Empirical Evidence, 14th Internati-
onal Telecommunications Society (ITS) Asia-
Pacific Regional Conference:“Mapping ICT 
into Transformation for the Next Information 
Society“, Kyoto, Japan, 24–27June, 2017, 
elektronisch verfügbar unter: https://www.
econstor.eu/bitstream/10419/168484/1/Has-
bi.pdf und Briglauer, W.; Gugler, K. P. (2019), 
Go for Gigabit? First Evidence on Economic 
Benefits of High-Speed Broadband Techno-
logies in Europe, Journal of Common Market 
Studies, elektronisch verfügbar unter: https://
doi.org/10.1111/jcms.12872.

7 „Glasfaserausbau in der DG finanziell und 
technisch durchführbar“ - GrenzEcho.

Breitbandausbau in Bayern – Aktueller Stand  
und Investitionsbedarf

WIK-Studie für die Bayerische Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

Im Auftrag der Landtagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen hatte das WIK 
bereits 2017 den Stand des Breitband- 
und Glasfaserausbaus in Bayern dar-
gestellt, bestehende Förderprogram-
me analysiert und die Kosten eines 
flächendeckenden Ausbaus mit FTTH 
modelliert.1 In diesem Jahr wurde das 
WIK nun mit einer Aktualisierung die-
ser Resultate betraut.

Breitbandförderung in Bayern

Seit 2017 wurden in Bayern die Baye-
rische Gigabitrichtlinie und die Glasfa-
ser-/WLAN-Richtlinie neu aufgesetzt. 
Die Bayerische Breitbandrichtlinie und 
die Ko-Finanzierung zum Bundes-
förderprogramm wurden fortgesetzt. 
Gemeinsam ist den genannten Maß-
nahmen, dass es sich um angebots-
seitige Förderprogramme handelt. 
Fördermaßnahmen, die an der Nach-
frageseite ansetzen, befinden sich 
nicht im Einsatz. 

Eine Neuheit im Förderportfolio ist die 
Bayerische Gigabitrichtlinie. Diese 
trat am 02.03.2020 in Kraft, nachdem 
sie durch die EU-Kommission notifi-
ziert worden war und es Ende 2018 
Pilotversuche in sechs Kommunen 
gegeben hatte. Sie fördert den Aus-
bau gigabitfähiger Breitbandnetze 
unabhängig davon, ob diese im Wirt-
schaftlichkeitslücken- oder im Betrei-
bermodell bereitgestellt werden. Die 
Aufgreifschwelle liegt für Privatkunden 
bei 100 Mbit/s im Download (gewerb-
liche Kunden: 200 Mbit/s symmet-
risch). Die für den Kunden verfügbare 
Bandbreite muss sich durch die neue 
Infrastruktur mindestens verdoppeln, 
die Fördersätze liegen je nach Gebiet 
zwischen 80 und 90 Prozent. 

Die starke Inanspruchnahme der bay-
erischen Landesförderprogramme2 
scheint sich auch in der Gigabitför-
derung fortzusetzten. Stand 18.12.20 
haben 303 bayerische Gemeinden 
den Förderprozess nach der Gigabit-
richtlinie gestartet, alleine im Novem-

ber kamen 65 neue hinzu.3 Diese in-
tensive und vor allem breite Förderung 
kann jedoch auch kritisch gesehen 
werden, da eine Verdrängung privat-
wirtschaftlicher Investitionen droht. 
Solche Crowding-Out-Effekte führen 
nicht nur zu einer ineffizienten Allokati-
on öffentlicher Mittel, sondern auch zu 
einer Verlangsamung des Ausbaus an 
sich.4 

Die Gigabitrichtlinie hat mit dem Gi-
gabit ein sinnvolles Bandbreitenziel, 
die praktische Ausgestaltung könnte 
jedoch noch zu Problemen führen. 
So drohen bei einer Aufgreifschwelle 
von 100 Mbit/s Flickenteppiche, wenn 
die Aufgreifschwelle je nach Distanz 
vom Kabelverzweiger bei Einsatz 
von Vectoring- bzw. Super-Vectoring-
Technologie für einige Haushalte in 
einer Nachbarschaft erreichbar ist und 
für andere nicht. Dies kann den Aus-
bau hemmen und verkomplizieren und 
erscheint der Bevölkerung gegenüber 
im Einzelfall schwer vermittelbar.
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Breitband- und Glasfaserver-
fügbarkeit in Bayern und im 
Bund

Die Versorgung der Haushalte mit 
Breitbandgeschwindigkeiten von min-
destens 50 Mbit/s hat sich in den letz-
ten Jahren kontinuierlich verbessert. 
Die Verfügbarkeit stieg in Bayern von 
72,1% Ende 2016 auf 94% Ende 2019 
und hat sich damit besser entwickelt 
als der Bundesschnitt (siehe Tabelle 1). 
Bei der Abdeckung im ländlichen Raum 
liegt Bayern unter den Flächenländern 
sogar an erster Stelle. 

Die Verfügbarkeit von Glasfaseran-
schlüssen (siehe Tabelle 2) bis ins 
Gebäude bzw. Haus ist im Betrach-
tungszeitraum ebenfalls gestiegen, 
allerdings von einem deutlich nied-
rigeren Ausgangsniveau. Auch hier 
war der Anstieg in Bayern überdurch-
schnittlich. Unter den Bundesländern 
liegt Bayern  hinter Hamburg und 
Schleswig-Holstein auf Rang 3. 

Wesentlich deutlicher als die FTTH-
Verfügbarkeit hat sich die Abdeckung 
mit gigabitfähigen Anschlüssen er-
höht, wie in Tabelle 3 zu sehen ist, 
insbesondere seit 2018. Dies ist auf 
die großflächige Aufrüstung der be-
stehenden Breitbandkabelnetze auf 
DOCSIS 3.1 zurückzuführen, die die 
verfügbaren und vermarkteten Down-
loadbandbreiten von 400-500 Mbit/s 
auf 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s) erhöht. 
Auch der beschleunigte FTTH-Ausbau 
führt zu einer höheren Gigabit-Verfüg-
barkeit, kann jedoch nur einen kleinen 
Teil des Anstiegs erklären.
Im Vergleich der Bundesländer sieht 
man, dass der Umfang des Anstiegs 
der gigabitfähigen Anschlüsse deutlich 
voneinander abweicht. Maßgeblich 
sind hierfür zwei Faktoren. Zum einen 
finden die Upgrades der Kabelnetz-
betreiber auf DOCSIS 3.1 regional 
priorisiert statt, was bspw. zu einem 
relevanten Teil den Unterschied in der 
Gigabitabdeckung zwischen Bayern 
und Baden-Württemberg erklärt. Zum 
anderen weicht die Abdeckung der 
Kabelnetze zwischen den Ländern 
deutlich voneinander ab, insbesonde-
re zwischen „neuen“ und „alten“ Bun-
desländern. 

Kosten des Gigabit-Ausbaus

Auf Basis von Daten des BMVI 
über die aktuelle Breitbandversor-
gung in Bayern wurden die Kosten 
des flächendeckenden Ausbaus 
von Gigabitinfrastruktur mithilfe des 
WIK-NGA-Modells errechnet. Eine 
Differenzierung erfolgt anhand von 

Tabelle 1: Versorgung mit mindestens 50 Mbit/s im Download in den Bundesländern im 
zeitlichen Verlauf, in % der Haushalte

Quelle: TÜV Rheinland (2017/2018), atene KOM (2019/2020) im Auftrag des BMVI

Tabelle 2: FTTB/H-Verfügbarkeit nach Bundesland in Prozent der Haushalte

Quelle: TÜV Rheinland (2017/2018), atene KOM (2019/2020) im Auftrag des BMVI
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drei Szenarien: Einem Komplettaus-
bau mit FTTH, einem Ausbau von 
FTTH nur dort, wo noch keine giga-
bitfähigen Kabelnetze vorhanden sind 
und einem Ausbau von FTTH nur dort, 
wo weder gigabitfähige noch durch 
Aufrüstung mit DOCSIS 3.1 kurzfristig 
mit Gigabit ertüchtigbare Kabelnetze 
vorhanden sind. 

Hierfür wurde Bayern in Abhängig-
keit der Anschlussdichte in 20 Cluster 
unterteilt und deren Ist-Versorgung 
mit Glasfaser- und Gigabit(fähiger)-
Infrastruktur untersucht. Ausgehend 
hiervon wurden die Ausbaukosten für 
eine Erschließung mit FTTH in den ge-
nannten Szenarien errechnet.

Ein Vergleich des Ist-Zustandes mit 
dem Status zum Zeitpunkt der Vor-
gängerstudie in 2017 zeigt, dass 
FTTH-Ausbauten insbesondere in den 
Clustern 3-13 stattgefunden haben 
und in Cluster 10 am stärksten waren, 
also insbesondere im durchschnittlich 
bis stark besiedelten Raum. In den am 
dünnsten besiedelten Clustern 15-20 
haben trotz der umfangreichen Inan-
spruchnahme von Fördermittel hinge-
gen keine nennenswerten FTTH-Aus-
bauten stattgefunden.

Für eine komplette FTTH-Erschlie-
ßung wären auf Basis unserer Be-

Tabelle 3: Gigabit-Verfügbarkeit5 in Prozent der Haushalte

Quelle: TÜV Rheinland (2017/2018), atene KOM (2019/2020) im Auftrag des BMVI

rechnungen Investitionen in Höhe von 
10,61 Mrd. Euro erforderlich. Dieser 
Wert hat sich im Vergleich zu unseren 
Berechnungen aus 2017 um 384 Mio. 
Euro reduziert. Berücksichtigt man die 
vorhandenen Kabelnetze und setzt 
sich anstelle einer Glasfaservoller-
schließung eine Gigabiterschließung 
Bayerns zum Ziel, wie sie als politi-
sches Ziel verankert wurde, reduziert 
sich der Investitionsbedarf auf 6,74 
bzw. 5,87 Mrd. Euro (je nachdem, ob 
Kabelnetze, die heute 400/500 Mbit/s, 
aber noch kein Gigabit anbieten, be-
rücksichtigt werden).

Da sich in den auf Basis unserer Mo-
dellannahmen nicht eigenwirtschaft-
lich erschließbaren Clustern 18-20 nur 
in geringem Umfang Kabelnetze be-
finden, weicht der Subventionsbedarf 
in den drei betrachteten Szenarien nur 
in geringem Umfang voneinander ab. 
Dieser liegt mit etwa 500 Mio. Euro 
annähernd auf demselben Niveau wie 
in unserer Berechnung aus dem Jahr 
2017.

Fazit

Im bundesweiten Vergleich hat sich 
die Breitbandversorgung in Bayern 
zwischen 2017 und 2019 in allen be-
trachteten Bandbreitenklassen über-

durchschnittlich entwickelt. Dies ist 
vordringlich auf die Aufrüstung der 
Kabelnetzinfrastruktur mit DOCSIS 
3.1 und den eigenwirtschaftlichen und 
geförderten Ausbau von FTTC-Tech-
nologie zurückzuführen. Die Expansi-
on von FTTH lag zwar ebenfalls über 
dem Bundesdurchschnitt, die Abde-
ckung ist jedoch insgesamt und insbe-
sondere im internationalen Vergleich 
weiterhin relativ gering.

Die Modellberechnungen zeigen, dass 
für die von der Staatsregierung ange-
strebte Vollabdeckung mit Gigabitnet-
zen ein Subventionsbedarf von einer 
halben Milliarde Euro besteht. Dieser 
Betrag liegt auf vergleichbarem Niveau 
wie im Jahr 2017. Dies ist ein klares 
Indiz, dass sich die Verfügbarkeit von 
Glasfaser in den am wenigsten dicht 
besiedelten Gebieten trotz der starken 
Inanspruchnahme von Fördermitteln 
für den Breitbandausbau innerhalb 
der letzten drei Jahre kaum verändert 
hat. Stattdessen ist auch zwischen 
2017 und 2019 ein relevanter Teil der 
Fördermittel in den Ausbau mit FTTC-
Technologie geflossen.

Julian Knips, Christian Wernick

1 Queder, F.; Ockenfels, M.; Wernick, C.; 
Plückebaum, T. (2017): Flächendeckende 
Glasfasernetze für Bayern, Studie von WIK-
Consult für die Bayerische Landtagsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen, verfügbar unter: 
https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/
Buendnis_90_Glasfaserausbau.pdf.

2 Das alte Förderprogramm nach der bay-
erischen Breitbandrichtlinie wurde von 98 
Prozent der Kommunen in Anspruch genom-
men.

3 https://www.schnelles-internet-in-bayern.de/
ext_data/BBZ_Veroff_Links_GigabitTable.
html.

4 Vgl. Wernick, C.; Knips, J.; Tenbrock, S.; 
Strube Martins, S.; Braun, M. R.; Stronzik, M.  
(2020): Der deutsche Telekommunikations-
markt im internationalen Vergleich, Studie 
von WIK-Consult für das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, verfügbar unter: 
https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2020/
Der_deutsche_TK-Markt_im_internationa-
len_Vergleich.pdf.

5 Für 2016 und 2017 wurden keine expliziten 
Daten für Gigabit-Verfügbarkeiten in den Be-
richten für das BMVI ausgewiesen, sondern 
nur Technologie-Verfügbarkeiten. Für die 
Berechnung der Zahlen für 2016 und 2017 in 
Tabelle 3 wurde daher angenommen, dass 
über alle, zu diesem Zeitpunkt existierenden 
FTTB/H-Anschlüsse, Gigabit-Geschwindig-
keiten angeboten werden konnten. Da die 
Aufrüstung auf den DOCSIS 3.1-Standard 
erst Mitte 2018 gestartet wurde, haben wir 
unterstellt, dass über Kabelnetze zu den 
Zeitpunkten 2016 und 2017 keine Gigabitge-
schwindigkeiten verfügbar waren.
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Erweiterung des Geltungsbereichs der aktuellen  
Geoblocking Verordnung?

Der folgende Beitrag basiert auf der 
Zusammenfassung der Studie zur 
Evaluierung der Auswirkungen einer 
Erweiterung des Geltungsbereichs der 
aktuellen Geoblocking Verordnung, 
die WIK-Consult gemeinsam mit VVA, 
Bruegel und IPSOS im Auftrag der Eu-
ropäischen Kommission erstellt hat. 
Geoblocking ist die Praktik, die einge-
setzt wird, wenn Onlineverkäufer Kon-
sumenten gegenüber Barrieren errich-
ten und Einschränkungen auferlegen 
auf Grundlage der Nationalität oder 
dem Wohnsitz der Konsumenten. Ob-
wohl es berechtigte Gründe für Händ-
ler gibt, nicht über Grenzen hinweg zu 
verkaufen, ist ungerechtfertigtes Geo-
blocking politischen Entscheidungs-
trägern seit einigen Jahren dennoch 
ein Anliegen. Die Geoblocking-Ver-
ordnung wurde verabschiedet und trat 
am 22. März 2018 in Kraft, um Geo-
blocking in Fällen zu untersagen, in 
denen dieses ungerechtfertigt ist. Die 
Verordnung ist in Anwendung seit dem 
3. Dezember 2018.1

Gewisse Kategorien sind jedoch gänz-
lich oder teilweise außerhalb des Gel-
tungsbereichs der Verordnung. Diese 
umfassen Onlinedienste, die Zugriff 
auf urheberrechtlich geschützte Inhal-
te im audiovisuellen Sektor und, be-
sonders hinsichtlich der Anwendung 
der Hauptvorschrift zur Nichtdiskrimi-
nierung in Artikel 4, in gewissen nicht-
audiovisuellen Sektoren (z.B. Musik, 
E-Books und Software und Spiele) 
erlauben. Gleichzeitig beinhaltet die 
Verordnung eine Überprüfungsklausel 
in Artikel 9. Dieser Artikel besagt, dass 
die Verordnung generell alle fünf Jah-
re einer Bewertung unterliegt und dass 
die erste Bewertung mit besonderem 
Augenmerk auf die Evaluierung des 
Umfangs der Verordnung in Bezug auf 
die Ausschließung des audiovisuellen 
Sektors und des nicht-audiovisuellen 
Sektors von dem Geltungsbereich 
durchgeführt werden soll. Diese Be-
wertung liegt dieser Studie zugrunde 
und bildet den Hauptgrund für ihre 
Durchführung. 

Datenerfassungstools 

Diese Studie verwendete eine Reihe 
von Datenerfassungstools, einschließ-
lich: 

 ● Schreibtischrecherche in Form ei-
ner Businessmodell-Analyse, die 
125 Betreiber umfasst; 

 ● Literaturanalyse der Hauptver-
öffentlichungen zu dem Thema 
Geoblocking mit Bezug auf die 
Sektoren innerhalb des For-
schungsbereichs der Studie; 

 ● Befragung von Industrievertretern 
aus jedem der Sektoren, die zu 
analysieren sind, sowie Verbrau-
cherorganisationen und Zivilge-
sellschaften. Insgesamt wurden 
39 Befragungen im direkten Ge-
spräch durchgeführt und 41 Orga-
nisationen stellten schriftlich Infor-
mation zur Verfügung; 

 ● eine Konsumentenumfrage mit 
einer Zielgruppe von 8.000 Kon-
sumenten in acht repräsentativen 
Mitgliedsstaaten, welche die Kon-
sumenten über den derzeitigen 
Zugang zu digitalen Inhalten in 
den betroffenen Sektoren, Konsu-
mentenpräferenzen und den gene-
rellen Zufriedenheitsgrad bezüg-
lich der Verfügbarkeit von Inhalten 
(lokal vs. international), der Vielfalt 
an Inhalten und der Zahlungsbe-
reitschaft von Konsumenten sowie 
der Preissensibilität befragte; 

 ● eine Testkauf-Übung, um die Ver-
breitung von Geoblocking auf 125 
Internetseiten von Anbieter-Web-
seiten in unterschiedlichen Pha-
sen der Verbraucherreise in jedem 
der Sektoren zu analysieren; und 

 ● Datenanalyse basierend auf ei-
ner Vielzahl von Datenbanken für 
jeden der Sektoren innerhalb des 
Forschungsbereichs der Studie. 

Methodologie und Hauptein-
schränkungen 

Ziel der Studie ist es EU-weite Schluss-
folgerungen zu möglichen Auswirkun-
gen einer Ausweitung der Verordnung 
zu liefern. Sie baut auf umfassenden 
Daten anstatt auf theoretischen Wirt-
schaftsmodellen auf. Während unser 
Ansatz sehr spezifische reale Einbli-
cke in verschiedene Dienste bietet, 
gibt es daher einige Einschränkungen, 
die mit der universellen Anwendbar-
keit der Ergebnisse verbunden sind. 

Insbesondere basiert ein Teil der Pri-
märdaten, die ihre Analyse stützen, 
auf einer repräsentativen Stichprobe 
von Ländern aus verschiedenen geo-
grafischen Gebieten in Europa und 

mit möglicherweise unterschiedlichen 
Anforderungen an digitale Dienste: 
Belgien, Bulgarien, Estland, Frank-
reich, Deutschland, Irland, Italien und 
Polen. Darüber hinaus untersuchte die 
Datenanalyse in der Studie nicht das 
gesamte Universum der Anbieter, son-
dern basiert auf einer Stichprobe von 
Anbietern, die einer eingehenderen 
Analyse unterzogen wurden. 

Da sich die Studie auf Dienste kon-
zentriert, die Zugang zu urheberrecht-
lich geschützten Inhalten gewähren, 
basiert sie außerdem auf bestimmten 
Annahmen bezüglich der Rechte, die 
Dienstleister besitzen müssen, um 
Kunden in anderen Mitgliedstaaten 
bedienen zu können. Diese Studie be-
trachtet auf Anfrage des öffentlichen 
Auftraggebers zwei Hauptszenarien 
für die relevanten Gebiete.2

Zuletzt beziehen sich unsere wich-
tigsten quantitativen Ergebnisse 
hinsichtlich der potenziellen Kosten 
und Chancen einer Erweiterung der 
Geoblocking-Verordnung (GBV) auf 
die erwarteten Einnahmen für eine 
durchschnittliche Transaktion in je-
dem Sektor. Dieser Ansatz kann Auf-
schluss über die wahrscheinlichen 
Auswirkungen einer Ausweitung der 
GBV auf zentrale, europaweite An-
bieter in den ausgewählten Sektoren 
geben, basierend auf realen Daten 
und tatsächlichen Erkenntnissen der 
Verbraucher, die durch eine Umfrage 
gewonnen wurden; insbesondere die 
Datenverfügbarkeit setzt unseren Er-
gebnissen dabei gewisse Einschrän-
kungen. Eine der Hauptbeschrän-
kungen dieser Studie ist jedoch die 
problematische Abschätzung dienst-
übergreifender Elastizitäten für audio-
visuelle und Musik-Streaming-Dienste 
sowie artikelübergreifender Elastizitä-
ten für E-Books, Software und Spiele. 
Da wir nur einzelne, große Anbieter 
von E-Books, Software und Spielen 
beobachteten, war es außerdem auch 
nicht möglich zu beurteilen, ob und 
wie Verbraucher zwischen Anbietern 
wechseln würden oder bei Spielen 
zwischen verschiedenen Arten von 
Geräten wechseln würden, für wel-
che die Spiele optimiert wurden (z.B. 
PC-, Konsolen- oder Handyspiele). 
Folglich erfasst unsere Analyse nur 
preisgesteuertes Wechseln innerhalb 
derselben Umgebung und zwischen 
identischen (oder zumindest sehr ähn-
lichen) Inhalten in zwei Szenarien zu 
einer möglichen Erweiterung der GBV, 
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während alles andere gleich blieb 
(ceteris paribus). Bei audiovisuellen 
Diensten konnten wir den inhaltsge-
steuerten Wechsel der Verbraucher 
zwischen Diensten abschätzen. Für 
diese Analyse nahmen wir an, dass in-
haltsreiche Dienste (sprich diejenigen, 
die den frischesten Inhalt anbieten) at-
traktiver als inhaltsarme sind, während 
die tatsächliche Qualität des angebo-
tenen Inhalts oder die wahrscheinliche 
Nachfrage nach diesem Inhalt weitge-
hend ignoriert wurden. 

Haupterkenntnisse für die 
audiovisuelle Branche 

Eine Erweiterung der Geoblockie-
rungsverordnung könnte sich nach 
Szenario 2 erheblich positiv auf die 
Vielfalt der audiovisuellen Inhalte 
auswirken und möglicherweise viele 
Artikel für die Verbraucher zugänglich 
machen, insbesondere in den derzeit 
unterversorgten Mitgliedstaaten (zu-
mindest kurzfristig). Eine Verlänge-
rung der Geoblockierungsverordnung 
kann jedoch auch komplexere Auswir-
kungen auf die Produktion von Filmen 
und audiovisuellen Werken durch den 
europäischen audiovisuellen Sektor 
haben. 

Wir haben eine Schätzung der Auswir-
kungen einer Ausweitung der Geoblo-
ckierungsverpflichtung auf SVoD-Diens-
te gemäß Szenario 1 oder Szenario 2, 
auf die Verbraucher und Unternehmen 
des audiovisuellen Sektors vorgenom-
men. Wir stellen im Weiteren die wich-
tigsten Ergebnisse sowie die zahlreichen 
Einschränkungen der Schätzung vor. 

Auf der Grundlage unserer Umfrageer-
gebnisse für acht Mitgliedstaaten und 
zusätzlicher Daten für Netflix Prime, 
Amazon Prime und Mubi, schätzen wir 
die durchschnittlichen Transaktions-
einnahmen des SVoD. Wir nutzen da-
bei die PSM-Methodik (van Westen-
dorp Price Sensitivity Meter). Unsere 
Schätzung ergibt für die drei Dienste 
in den Szenarien 1 oder 2 einen Um-
satzrückgang um etwa 8% (7,5% bis 
8,6%). In dieser Schätzung wurde nur 
das grenzüberschreitende Umsteigen 
der Verbraucher auf kostengünstige-
re Dienste berücksichtigt und mögli-
che neue Abonnements Aufgrund von 
breiterem Zugang oder neuen Inhalten 
ausgelassen. 

Basierend auf den Antworten von Kon-
sumenten, die noch kein SVoD-Abon-
nement haben, erwarten wir einen An-
stieg der Zahl der SVoD-Abonnenten 
der untersuchten Dienste um etwas 
mehr als 4% (3,5% bis 5,4%). Dies ist 
als Antwort auf die niedrigeren Preise 

für die drei Dienste zu verstehen. Es 
ist geringer, als wir auf der Grundlage 
der meisten typischen Schätzungen 
der Preiselastizität und der Nachfrage 
nach audiovisuellen Diensten erwartet 
hätten, aber es entspricht der nied-
rigsten und jüngsten Schätzungen der 
PED; es handelt sich also um eine 
konservative Schätzung. 

Unter den gleichen konservativen An-
nahmen und ohne Berücksichtigung 
neuer Nutzer, die sich anmelden, um 
Zugang zu mehr oder anderen Inhal-
ten zu erhalten, schätzen wir, dass 
die Gesamteinnahmen des SVoD für 
die drei Dienste unter den Szenarien 
1 und 2 wahrscheinlich um etwa 4% 
(3,7% bis 4,7%) zurückgehen werden. 
Dies spiegelt die kombinierten Auswir-
kungen der effektiv niedrigeren Preise 
wider, die grenzüberschreitend erzielt 
werden, zusammen mit neuen Abon-
nenten, die aufgrund der niedrigeren 
Preise beitreten. 

In Szenario 2 könnten neue Nutzer, 
die sich für den Zugang zu breiteren 
oder inhaltlich anderen Katalogen an-
melden, bis zu 8,8% zu den Einnah-
men des SVoD-Sektors beitragen. Die 
kombinierte Wirkung dieser Wechsler 
zusammen mit den Preisumschaltern 
lässt vermuten, dass die Umsetzung 
von Szenario 2 eine kleine positive 
Nettoauswirkung auf die Endkunden-
einnahmen des Sektors haben dürfte. 

Die Einnahmen des SVoD-Sektors 
machten 2017 nur 3,3% der Gesamt-
einnahmen des audiovisuellen Sek-
tors für Dienste an Endnutzer aus, 
obwohl der Anteil der Einnahmen 
wächst. Wir haben plausible Projek-
tionen für das Wachstum des SVoD 
vorgelegt, die darauf hindeuten, dass 
die Einnahmen im Jahr 2023 fast dop-
pelt so hoch sein werden wie im Jahr 
2018 (dann 5,4 Milliarden Euro). Zu 
diesem Zeitpunkt könnte es etwa 22% 
aller audiovisuellen Einnahmen durch 
Endnutzern ausmachen. 

Dynamische Auswirkungen auf die 
Finanzierung und Produktion von au-
diovisuellen Inhalten aufgrund von 
Einnahmeverlusten sind wahrschein-
lich. Dies ist zum Teil aufgrund der 
Besonderheiten der audiovisuellen 
Investitionen und des Vorverkaufs von 
Rechten. Nichtsdestotrotz es ist aber 
durchaus möglich, den Ausmaß die-
ser Auswirkungen zu diskutieren. Eine 
frühere Studie ist zu dem Schluss ge-
kommen, dass jede Verringerung der 
Einnahmen der audiovisuellen Pro-
duzenten die Investitionen in neue 
audiovisuelle Produktionen um einen 
Faktor von 3 bis 8 weitaus stärker 
reduzieren würde. Man kann davon 

ausgehen, dass sich beide in die glei-
che Richtung bewegen werden, aber 
diese großen Multiplikatoren scheinen 
unwahrscheinlich und auch empirisch 
nicht mit den historischen Trends der 
letzten Jahre vereinbar zu sein. Empi-
risch gesehen sind die tatsächlichen 
Einnahmen der EU-28 für Produktion 
und Postproduktion im Zeitraum 2014-
2017 1,7-mal so schnell gestiegen wie 
die Gesamteinnahmen der Endnutzer 
für audiovisuelle Werke, was darauf 
hindeutet, dass ein bescheidener 
Multiplikator vorhanden sein mag, ein 
Multiplikator von 3 bis 8 jedoch un-
wahrscheinlich ist.

Diese Schätzungen unterliegen zahl-
reichen Einschränkungen, auf die im 
Report eingegangen wird.

Haupterkenntnisse für die 
Musikbranche 

Die Musikbranche untergeht eine Pha-
se der grundlegenden Veränderung, 
die sich vornehmlich in der Digitalisie-
rung und der zunehmenden Nutzung 
des Internets begründet. Während 
zunächst die digitale Musikpiraterie 
anstieg, konnte ein Zuwachs der Po-
pularität von Abo-basierten Musikstre-
amingdiensten etwas Umsatz zurück-
gewinnen. Neben dem physischen 
Vertrieb haben Abo-Dienste eine 
Schlüsselrolle unter den Vertriebska-
nälen für Musik eingenommen. Trans-
aktionsbasierte Onlinedienste spielen 
nur eine sehr kleine Rolle. Mit drei 
großen Labels, die den Markt beherr-
schen. liegt ein hoher Konzentrations-
grad auf der Produktseite im Musik-
verlagwesen vor. 

Unsere Untersuchung der Kosten und 
Chancen einer Ausweitung der Geo-
blocking Verordnung konzentrierte 
sich auf Abo-Musikstreamingdienste, 
da diese das dominante Geschäfts-
modell darstellen, und daher wahr-
scheinlich am stärksten von einer Aus-
weitung der Geoblocking Verordnung 
betroffen sind. Wir stellen fest, dass 
es Preisdifferenzierungen zwischen 
Mitgliedstaaten gibt, jedoch nicht so 
sehr zwischen einzelnen Diensten in-
nerhalb eines Mitgliedstaates. Zusam-
men mit einer hohen Bereitschaft zum 
Wechsel, belegt durch die Konsumen-
tenbefragung, und einer erheblichen 
Überschneidung der Kataloge der 
verschiedenen Dienste, zumindest in 
Bezug auf beliebte Titel (effektiv sind 
nahezu 100% der Kataloge für Kon-
sumenten in allen Mitgliedsstaaten, in 
denen ein bestimmter Dienst operiert, 
verfügbar), würde eine Ausweitung 
der Verordnung wahrscheinlich be-
deuten, dass Konsumenten auf güns-
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tigere Angebote des selben Dienstes 
ausweichen werden, sollten diese ver-
fügbar werden.

Ohne mögliche mindernde Maßnah-
men der Anbieter zu berücksichtigen, 
würde preisbedingtes Wechseln unter 
Szenario 1 (unter der Auswahl der un-
tersuchten pan-europäischen Anbie-
ter) voraussichtlich einen Rückgang 
des durchschnittlichen Umsatzes pro 
einzelner Transaktion (d.h. ein mo-
natliches Abonnement) um 25% zur 
Folge haben. Dieser Rückgang bein-
haltet auch den Zuwachs an Neukun-
den, die, aufgrund des niedrigeren 
Preises neu zugänglicher Versionen 
der Dienste erstmalig einen Dienst 
nutzen. Dies bezieht sich nur auf ei-
nen Wechsel zu günstigeren Versio-
nen desselben Dienstes. Wir gehen 
nicht davon aus, dass eine Auswei-
tung der Geoblocking Verordnung 
einen erheblichen Einfluss auf das 
Wechselverhalten zwischen Diensten 
haben würde, da die meisten Diens-
te bereits nebeneinander innerhalb 
der meisten Mitgliedstaaten, in de-
nen Dienste Musikstreaming mit nur 
kleinen Preisunterschieden innerhalb 
des Mitgliedstaates anbieten, verfüg-
bar sind. Folglich haben Verbraucher 
ihre Entscheidung für einen bestimm-
ten Dienst getroffen, oder würden ei-
nen Wechsel aus anderen Gründen 
als der Ausweitung der Geoblocking 
Verordnung, wie zum Beispiel die 
Interoperabilität eines Dienstes mit 
ihrer (neu-) gekauften Hardware, in 
Betracht ziehen. Innerhalb dieses 
rein statischen Models, und für die 
relevanten Anbieter (die einen großen 
Marktanteil repräsentieren), erwarten 
wir eine erhebliche Senkung der Prei-
se und Umsätze, verbunden mit einem 
möglichen Anstieg des Konsums Ins-
gesamt würde dies erhebliche Wohl-
fahrtstransfers und eine leicht positive 
Veränderung des Deadweight-loss 
auslösen. 

Diese Ergebnisse reflektieren eine sta-
tische Analyse, die die direkten Effek-
te einer möglichen Veränderung der 
Geoblocking Verordnung mit einem 
Schwerpunkt auf die Nachfrageseite 
betrachtet, aber mögliche Wettbe-
werbsreaktionen der Angebotsseite 
nicht mit einbezieht. Als Folge gehen 
wir davon aus, dass Preise bleiben 
wie sie sind, und dass Konsumenten 
sich individuell ihrer Umfrageantwort 
entsprechend verhalten. 

Gegenüberstellend kann man unter 
einer dynamischen Betrachtungswei-
se vermuten, dass Anbieter, wie Spo-
tify, einheitliche Preise innerhalb der 
EU einführen, sodass keine individu-
elle grenzüberschreitende Arbitrage 

möglich ist, da die Preise dieselben 
sind. Dies könnte zu einem gewissen 
Grad der Harmonisierung der Preise 
zwischen Mitgliedsstaaten führen, die 
sich in Richtung der Preisniveaus, die 
derzeitig in den großen Märkten der 
EU vorliegen, in denen durchschnitt-
liche Einkommen relativ hoch sind. 
Daraus würde folgen, dass keine Re-
aktion seitens der individuellen Kon-
sumenten nötig (oder sogar möglich) 
wäre, da die einheitlichen Preise, die 
aus der Angebotsreaktion hervorge-
hen, bereits die Veränderung reflek-
tieren, und keine individuelle grenz-
überschreitende Arbitrage möglich ist, 
wenn die Preise gleich sind. Waldfo-
gel (2019) verwendet diese Herange-
hensweise, und legt die Möglichkeit 
eines negativen Wohlfahrtseffektes 
durch die Preisharmonisierung dar, 
da niedrige Preissenkungen in Län-
dern mit hoher Nachfrage durch hohe 
Preissteigerungen in Ländern mit ge-
ringer Nachfrage kompensiert werden.

Die Realität wird wohl zwischen die-
sen beiden Möglichkeiten, nämlich (1) 
individuelles Wechselverhalten, um 
Preisunterschiede zu nutzen, und (2) 
eine Tendenz zur Preiskonvergenz, 
die nur kleine Preisunterschiede zu-
lässt, liegen. 

Wir erwarten keine unterschiedlichen 
Ergebnisse für Szenario 2 für die Aus-
wahl modellierter pan-europäischer 
Anbieter, denn effektiv würden Diens-
te bereits unter Szenario 1 ihre ge-
samten Inhalte Konsumenten in allen 
Mitgliedsstaaten bereitstellen müssen. 
Dies ist darin begründet, dass sie üb-
licherweise ausreichende Rechte für 
die Mehrheit der Titel in ihren Katalo-
gen halten. 

Dieses Ergebnis trifft jedoch nicht un-
bedingt für kleinere nationale Platt-
formen zu, die üblicherweise nur die 
Rechte für nur ein oder sehr wenige 
Länder halten. Darum können sich die 
Auswirkungen unter Szenario 2 durch-
aus stark unterscheiden, während sie 
unter Szenario 1 beschränkt sind. Wir 
können basierend auf den vorliegen-
den Daten keine exakte Erwartung for-
mulieren, wie diese Dienste von einer 
Ausweitung der Geoblocking Verord-
nung betroffen wären. 

Haupterkenntnisse für die  
E-Books Branche 

Unsere ausführliche Untersuchung 
stellte erhebliche Angebotslücken 
bei der Verfügbarkeit individueller 
E-Book-Titel zwischen bestimmten 
Mitgliedsstaaten fest. Während in 
Hauptabsatzmärkten typischerweise 

mehr als 90% der E-Books, die in den 
iTunes-Katalogen für das Vereinigte 
Königreich und Italien enthalten sind 
verfügbar sind (basierend auf einer 
zufälligen Auswahl von 100 E-Books), 
sind in Bulgarien, Tschechien und Po-
len nur etwa 60% der Titel verfügbar. 
Kroatien beinhaltet nahezu keine der 
zufällig ausgewählten Titel der iTunes-
Kataloge für das Vereinigte König-
reich, Italien und Polen. Eine Erwei-
terung der Geoblocking Verordnung 
könnte dieses Problem lösen, aus-
genommen für Titel, für die die Ver-
triebshändler/Verleger eingeschränkte 
Lizenzen halten. Diese Untersuchung 
betrachtet allerdings nicht die Verfüg-
barkeit bestimmter Titel durch andere 
Anbieter, welches in manchen Fällen 
die Lücken in den Katalogen bestimm-
ter Anbieter zu schließen vermag. 

Preisunterschiede zwischen Mitglieds-
staaten sind innerhalb der iTunes-E-
Book-Kataloge jedoch mit ungefähr 
+/- EUR 0,05 sehr gering. Während 
sich die meisten Preisunterschiede in-
nerhalb dieser Spanne bewegen, gibt 
es einige auffällige Ausreißer, die zwi-
schen EUR 0,19 und EUR 0,99 liegen. 
In besonderen Länder, die nicht zum 
Euroraum gehören, unterscheiden 
sich am meisten vom Durchschnitts-
preis. 

Eine Ausweitung der Geoblocking 
Verordnung unter Szenario 2 (welches 
die obere Grenze der Effekte in Abwe-
senheit detaillierter Informationen zu 
Lizensierungspraktiken repräsentiert, 
aber anekdotische Informationen zur 
allgemeinen Verfügbarkeit globaler 
und/oder regionaler Lizenzen beinhal-
tet) würde wahrscheinlich eine Redu-
zierung des durchschnittlichen Umsat-
zes eines E-Books auf iTunes um 4% 
bewirken. Der Durchschnitt umfasst 
sowohl bestehende als auch neue 
Kunden, unter Berücksichtigung der 
Erwartung, dass der Durchschnitts-
preis den Neukunden zahlen etwas 
höher ist als der Durchschnittspreis für 
bestehende Kunden. Szenario 1 wür-
de einen kleineren Effekt als Szenario 
2 haben, abhängig von der tatsächli-
chen Lizensierungspraxis. Unter Sze-
nario 2 ist ein Wohlfahrtstransfer von 
ungefähr 4% für iTunes zu erwarten, 
der Deadweight-loss würde um circa 
3.8% sinken. 

Jedoch besteht das Risiko einer asym-
metrisch höheren Auswirkung, beson-
ders für kleine Buchhändler, die einem 
vergleichsweisen höheren Preisdruck 
(welcher in dieser Studie nicht gezielt 
modelliert wurde), aber vor allem hö-
heren Verwaltungskosten (verglichen 
mit dem Umsatz pro Transaktion, wel-
cher laut den Akteuren gering ist), die 
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durch die Notwendigkeit, durch passi-
ven Verkauf, Kunden aus anderen Mit-
gliedstaaten als die, die der Verkäufer 
bereits abdeckt, entstehen, ausge-
setzt sind. Darüber hinaus kann die 
Anwendung von Festpreisverordnun-
gen für E-Books in unterschiedlichen 
Mitgliedsstaaten zusätzliche Einhal-
tungskosten verursachen. 

Haupterkenntnisse für die 
Software- und Videospiel-
branche 

Bestimmte Dienste, die für diese Stu-
die untersucht wurden, zeichnen ein 
diverses Bild in Bezug auf die Verfüg-
barkeit von Inhalten. Für Videospiele 
ist die grenzüberschreitende Verfüg-
barkeit einzelner Inhalte im allgemei-
nen hoch, aber abhängig von der spe-
zifischen Plattform. Zum Beispiel sind 
bei PlayStation Network (PSN) Video-
spiele, die ungefähr 18% der gesam-
ten Bewertungen ausmachen, nicht 
in allen Mitgliedsstaaten in Onlinege-
schäften verfügbar. Bei PC Videospie-
le auf Steam beläuft sich der gleiche 
Wert auf nur ungefähr 3%, und bei Vi-
deospiele auf dem Google Play Store 
sind es etwa 5%. Dieser Indikator, ge-
wichtet nach Rezensionen oder bes-
ser Downloads, scheint ein besseres 
Maß als der der reine Anteil an nicht 
verfügbaren Titeln zu sein, da er auch 
darüber Auskunft gibt, ob die Video-
spiele, die nicht grenzüberschreitend 
verfügbar sind, für die Konsumenten 
wichtig sind. 

Es gibt nur geringe Preisunterschie-
de zwischen Mitgliedsstaaten. Preise 
unterscheiden sich etwas für PSN und 
Google Play Store. Ein erheblicher 
Anteil dieser Variation ist wahrschein-
lich durch Rundungen, die durch 
Währungsumtauschraten ausgelöst 
werden, zu erklären. Zum Beispiel 
konnten wir bei Steam keine nennens-
werte Preisunterschiede feststellen, 
mit Ausnahme zwischen zwei Län-
dern, die nicht dem Euroraum angehö-
ren. Im Besonderen konnten keine be-
sonders günstigen oder teuren Länder 
in der Untersuchung herausgestellt 
werden. 

Für PSN schätzen wir eine 7% Redu-
zierung des durchschnittlichen Um-
satzes pro durchschnittlicher Trans-
aktion unter Berücksichtigung von 
Neukunden. Bei Steam konnte keine 
messbare Auswirkung auf Umsätze 
festgestellt werden, während sich die 
Reduzierung bei Google Play Store 
auf 2% beläuft.

Wir stellen für die untersuchten Ver-
triebshändler von Software und Vi-
deospiele einen Wohlfahrtstransfer 
von bis zu 10% fest, abhängig von 
der Plattform. Wir erwarten außerdem 
eine Reduzierung des Deadweight-
loss von bis zu 4,7%.

Beteiligte Autoren von WIK-Consult:  
René Arnold, Jonathan Lennartz 

Ansprechpartner: Lukas Wiewiorra

1 Europäische Union (2018), Verordnung (EU) 
2018/302 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Februar 2018 über 
Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geo-
blocking und andere Formen der Diskrimi-
nierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, 
des Wohnsitzes oder des Ortes der Nieder-
lassung des Kunden innerhalb des Binnen-
markts und zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 so-
wie der Richtlinie 2009/22/EG.

2 In Szenario 1 wären die in der Geoblocking 
Verordnung verankerten Verpflichtungen 
insoweit anwendbar, als der Händler das 
Recht hat (z.B. aus einer Lizenzvereinba-
rung oder als ursprünglicher Rechteinha-
ber), den Inhalt in jenem Mitgliedstaat zur 
Verfügung zu stellen, in dem der Kunde, 
der den Kauf durchführen möchte, sich be-
findet (mit Ausnahme der in der Richtlinie 
(EU) 2019/789 gemäß Artikel 3 geregelten 
besonderen Situation, in der der Grundsatz 
des Herkunftslandes gilt, was bedeutet, dass 
Rundfunksender die Rechte für die Bereit-
stellung bestimmter Programme nur für ihre 
zusätzlichen Online-Dienste in ihrem Nie-
derlassungsmitgliedstaat klären müssten).  
In Szenario 2 würde es für den Händler aus-
reichen, um grenzüberschreitende Verkäufe 
zu tätigen, das Recht auf den Inhalt nur in 
den Mitgliedstaaten zu haben, in denen 
er den spezifischen Dienst aktiv verkauft/
gezielt anbietet, und nicht in den Mitglieds-
staaten, von denen aus ein unaufgeforderter 
Benutzer Zugang sucht (passive Verkäufe), 
außer in den besonderen Situationen, die in 
der Richtlinie (EU) 2019/789 gemäß Artikel 3 
wie oben geregelt sind. Diese beiden Szena-
rien beinhalten keine Auslegung der betref-
fenden Rechtsbegriffe durch den öffentlichen 
Auftraggeber.

Smart City Navigator wurde beim  
Digital-Gipfel 2020 vorgestellt

Am 30. November 2020 hat Thomas 
Jarzombek, MdB und Beauftragter 
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) für die 
Digitale Wirtschaft und Start-ups beim 
Digital-Gipfel 2020 den Smart City Na-
vigator vorgestellt. 

Das neue Online-Angebot, der 
Smart City Navigator, ist ein 
Wegweiser zu nachhaltigen Di-
gitalisierungsprojekten in intelli-
gent vernetzten Kommunen. Der 
Smart City Navigator stellt reale 
Anwendungsbeispiele aus ver-
schiedenen Smart-City-Kategori-
en zusammen. Er bietet praxisna-
he Einblicke und Ansprechpartner 
vor Ort, die es anderen Kommu-

nen ermöglichen sollen, ihre Projekte 
für mehr Nachhaltigkeit durch Digi-
talisierung erfolgreich umzusetzen. 
Der Smart City Navigator stellt jedes 
Projekt in Beziehung zu den 17 Nach-
haltigkeitszielen der Vereinten Natio-
nen (UN). Er wurde als Projekt mit der 

Fokusgruppe „Intelligente Vernetzung“ 
zum Digital-Gipfel 2020 entwickelt.

Der Smart City Navigator möchte 
Kommunen und (kommunale) Un-
ternehmen darin unterstützen, nach-
haltige Smart-City-Projekte schneller 
flächendeckend umzusetzen. Zu die-
sem Zweck stellt er die Erfahrungen 
aus solchen Projekten im Sinne von 
Blaupausen zur Verfügung und bietet 
die Möglichkeit zur persönlichen Ver-
netzung mit den Experten, die die im 
Navigator gelisteten Projekte durch-
führen. Der Smart City Navigator kann 
auch genutzt werden, um sich ganz 
allgemein über nachhaltige Smart-
City-Projekte zu informieren, Digitali-

Quelle: BMWI/Stadt.Land.Digital
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sierungs-Knowhow zu erweitern und 
einen Eindruck über die Aktivitäten 
in der eigenen Kommune zu bekom-
men. Er bietet kostenlos praxisnahe 
Informationen und konkrete Ansprech-
partner für bereits begonnene Anwen-
dungsbeispiele aus unterschiedlichen 
Branchen und Regionen in Deutsch-
land.

Die von WIK-Consult geführte Ge-
schäftsstelle Stadt.Land.Digital erstellt 
und pflegt im Auftrag des BMWi lau-
fend die Inhalte des Smart City Navi-
gator, im direkten Austausch mit den 
Akteuren vor Ort. Zum Start am 30. 
November waren bereits 64 Projekte 
im Navigator enthalten, die Geschäfts-
stelle baut das Angebot sukzessive 
aus. Dabei übernimmt das Team bei 
WIK-Consult wesentliche Teile der re-
daktionellen Arbeit: Seit Oktober 2020 
recherchiert es interessante Projekte, 
führt Interviews mit den Projektbeteilig-

ten durch, und formuliert Textvorlagen 
zur Ergänzung und Validierung durch 
die Projekte. Im Smart City Navigator 
haben Projekte die Möglichkeit, sich 
beim Team von WIK-Consult zu mel-
den, das Team nimmt dann Kontakt 
mit den Projekten auf und koordiniert 
die Erstellung der Test- und Bild-Inhal-
te. In den kommenden Monaten und 
Jahren werden die Inhalte des Smart 

City Navigator erweitert und in 
regelmäßigen Abständen über-
prüft.

Bei der Auswahl der Projekte 
für den Smart City Navigator 
werden Projekte berücksich-
tigt, die bereits konkret in einer 
(oder mehreren) Kommunen 
durchgeführt werden. Damit Ak-
teure aus anderen Kommunen 
von dieser Erfahrung lernen 
können, werden neben Details 
zum technischen, betriebswirt-
schaftlichen und gesellschaft-
lichen Vorgehen des Projektes 
immer auch konkrete Ansprech-
partner benannt. Die Projekte 
im Smart City Navigator liefern 
für ihre Kommunen Lösungen 
zur digitalen Transformation in 
unterschiedlichen Wirtschafts-
bereichen, darunter Energie-
versorgung, Mobilität, Kreis-
laufwirtschaft, Landwirtschaft, 
(berufliche) Bildung, Gesundheit 
und Verwaltung. 

Die Geschäftsstelle Stadt.Land.
Digital hat zum Digital-Gipfel 
2020 ein kurzes Video erstellt, 
das den Smart City Navigator 
vorstellt. 

Für die Zukunft ermöglicht der Smart 
City Navigator zunächst stärkere Ver-
netzung zwischen kommunalen Ak-
teuren, die sie bei der Entwicklung von 
nachhaltigen Strategien zur digitalen 
Transformation lokaler Wirtschafts- 
und Verwaltungsprozesse unterstützt. 
Zusätzlich schafft er eine Basis zur 
qualitativen Analyse kommunaler Pro-
jekte, und damit zur Erfolgskontrolle 
politischer Aktivitäten zur digitalen 
Transformation von Kommunen, loka-
len Unternehmen und Verbrauchern in 
Deutschland. 

Alex Dieke

Quelle: www.smart-city-navigator.de

Smart City Navigator: Kartensuche

Quelle: www.smart-city-navigator.de

Smart City Navigator: Filtersuche

Quelle: www.smart-city-navigator.de

Projekt im Smart City Navigator:  
DIGI-ORT (Oberes Rodachtal)

Quelle: www.smart-city-navigator.de

Projekt im Smart City Navigator:  
Smart City Senden

Quelle: www.smart-city-navigator.de

Projekt im Smart City Navigator:  
DiSCO2-Bremen
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Informationsplattform www.
stadt-land-digital.de

Die Informationsplattform bietet Kom-
munen und anderen Akteuren über-
sichtliche Informationen zum Thema 
Smart Cities und Smart Regions. Die 
Geschäftsstelle recherchiert und pflegt 
regelmäßig alle Inhalte der Plattform, 
darunter:

 ● Relevante Studien und Leitfäden, 
die das Potenzial von Smart Cities 
und Smart Regions zeigen, den 
Digitalisierungsstand analysieren 
und Handlungsempfehlungen ge-
ben.

 ● Veranstaltungen, die Kommunen 
Wissensaustausch und Vernet-
zung mit relevanten Akteuren aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
ermöglichen.

 ● Relevante Akteure und Initiativen, 
die auf Landes- und Bundesebene 
sowie europäischer und globaler 
Ebene tätig sind. Sie bietet Links 
zu diesen Akteuren und erläutert 
deren Angebote. 

 ● Strategien führender Kommunen 
als Startpunkt auf dem Weg zu 
Smart Cities und Smart Regions.

 ● Eine zielgruppengengerechte Aus-
wahl aktueller Förderaufrufe und 
-programme, Wettbewerbe und 
weiterer Förderinitiativen.

 ● Der Smart City Navigator liefert re-
ale Anwendungsbeispiele aus ver-
schiedenen Smart-City-Kategori-
en, und gibt praxisnahe Einblicke 
und Ansprechpartner vor Ort zu 
nachhaltigen Digitalisierungspro-
jekten in deutschen Kommunen.

Die beiden letztgenannten Angebote 
(Smart City Navigator und Fördermit-

tel) hat Stadt.Land.Digital im Herbst 
2020 neu entwickelt und in Betrieb 
genommen. 

Viermal im Jahr informiert der News-
letter von Stadt.Land.Digital über die 
Arbeit und Ergebnisse der Initiative. 

Regionenworkshops

Im Herbst 2020 brachte Stadt.Land.
Digital smarte Städte und Regionen 
sowohl vor Ort als auch digital zusam-
men. 

Im September 2020 fand in Mem-
mingen ein ganztägiger Stadt.Land.
Digital-Regionenworkshop statt. Auf 
Einladung von Oberbürgermeister 
Manfred Schiller waren Alex Dieke, 
Leiter der Geschäftsstelle, und sein 
Team unter Einhaltung der Corona-
Maßnahmen vor Ort. Rund 40 Teilneh-
mende diskutierten die Herausforde-
rungen einer Digitalisierungsstrategie 
in den Bereichen Energie, Gesundheit 
und Tourismus. Im einem Impulsvor-
trag zum Thema Gesundheit stellte Dr. 
Andreas Hamper, Fraunhofer SCS, 
Nürnberg, das Digitale Gesundheits-
dorf Oberes Rodachtal vor, ein breit 
gefächertes Projekt zur Gesundheits-
vorsorge im ländlichen Raum. Mit Hilfe 
einer digitalen Plattform werden ambu-
lante Pflegedienste, Hausärzte, Ehren-
amtliche, Pflegebedürftige und deren 
Angehörige vernetzt. Ziel ist es, den 
Patienten (länger) ein selbstbestimm-
tes Leben im eigenen Zuhause mit di-
gitalen Technologien zu ermöglichen, 
und gleichzeitig dem Hausarztmangel 
im ländlichen Raum zu begegnen. 
Arno Ritzenthaler, Geschäftsführer 
von SmartGridsBW, erläuterte in sei-
nem Impulsvortrag, wie intelligente-
re Energienetze einen Beitrag zur 
Energiewende leisten. Die Smart-
Grids-Plattform Baden-Württemberg 
integriert Photovoltaikleistungen und 
andere alternative Energieträger. Sa-

bine Köhler-Lindig, Projekt- und Pro-
duktmanagerin der Distama GmbH, 
stieß mit ihrem Vortrag über die Dorf-
Apps im Landkreis Gießen bei den 
Teilnehmenden auf großes Interesse. 
Auch in Memmingen könnten Smart-
phone-Apps als Marketinginstrument 
eingesetzt werden, um die Region at-
traktiv zu präsentieren und neue Ziel-
gruppen zu erreichen. Dies kann die 
lokale Wirtschaft dabei unterstützen, 
sich gegen große Handelsplattformen 
zu behaupten. 

Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessi-
sche Ministerin für Digitale Strategie 
und Entwicklung eröffnete den Regi-
onenworkshop Hessen, den Stadt.
Land.Digital gemeinsam mit der VKU-
Landesgruppe Hessen im Novem-
ber 2020 online durchführte. Um die 
Themen Smart City und Smart Region 
voranzubringen, wurde im vergange-
nen Jahr das Hessische Ministerium 
für Digitale Strategie und Entwicklung 
gegründet und dort eine neue Ge-
schäftsstelle Smarte Region aufge-
baut. Anhand von Beispielen aus vier 
verschiedenen Bereichen verdeutlich-
te Ministerin Sinemus den sukzessi-
ven Ausbau der digitalen Infrastruktur 
in Hessen: Verkehrssensoren in Bad 
Hersfeld tragen zum Verkehrsfluss 
bei, intelligente Mülleimer in Darm-
stadt melden den Füllzustand automa-
tisch an die Stadtwerke, im Main-Kin-
zig-Kreis wird ein digitales Werkzeug 
für das Flächenmanagement verwen-
det und Jugendliche in Kassel kön-
nen über ein Beteiligungsportal beim 
Digitalisierungsprozess der Stadt da-
bei sein. In parallelen Workshops dis-
kutierten die Anwesenden online die 
Impulsvorträge und erarbeiteten Her-
ausforderungen, Lösungsansätze und 
Unterstützungsbedarfe in den unter-
schiedlichen Themenbereichen. Den 
Einstieg lieferten Impulsvorträge von 
Ralf Jung (Geschäftsführer von WiT-
COM) zu „Smart City und LoRaWAN“, 
Jens Schmidt (Vorstand Stadtwerke 

Stadt.Land.Digital unterstützt die digitale Transformation 
von Städten, Gemeinden und Landkreisen

Im Corona-Jahr 2020 baut die von WIK-Consult geführte Geschäftsstelle ihre digitalen Angebote aus

Seit Juli 2020 führt WIK-Consult die Geschäftsstelle der Initiative Stadt.Land.Digital im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi). Stadt.Land.Digital unterstützt mit Informationen und Veranstaltungen Kommunen in allen 
Teilen  Deutschlands auf ihrem Weg zur „smarten“ Stadt und zur „smarten“ Region (aber nicht mit finanzieller Projektförde-
rung). WIK-Consult führt die Geschäftsstelle mit Unterstützung durch mit TÜV Rheinland Consulting als Unterauftragnehmer.

Dieser Beitrag berichtet über ausgewählte Aktivitäten des Teams von Stadt.Land.Digital seit Juli 2020. Die Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen war im Corona-Jahr mit besonderen Herausforderungen verbunden. Insofern bedeutete 
Planung in diesem Jahr oft auch Verschiebung, Um- und Neuplanung, und neue Aufgaben bei der Erstellung und Durch-
setzung von Hygienekonzepten. Insgesamt konnte unser Team den Herausforderungen mit einer Verstärkung der digitalen 
Angebote von Stadt.Land.Digital begegnen, und wird diese Strategie (zumindest) im ersten Halbjahr 2021 fortsetzen. 
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Gießen AG) zu einem Big-Data/
KI-Projekt im Nahverkehr, und 
Nicole Staude (Bereichsleiterin 
Technik) und Martin Friedmann 
(Abteilungsleiter Geschäftsent-
wicklung) von der Hessenwas-
ser GmbH & Co. KG zum Status 
quo und Zukunftsstrategien der 
Digitalisierung in der Wasserwirt-
schaft.

Strategiestarterwork-
shops

Um Kommunen bei der Formu-
lierung einer eigenen Digitalisie-
rungsstrategie zu unterstützen, 
führt Stadt.Land.Digital so ge-
nannte Strategiestarterworkshops 
durch. In diesen eintägigen Work-
shops werden konkrete Leitbilder und 
Bedarfe definiert, Anwendungsbei-
spiele identifiziert und Maßnahmen 
entwickelt. 

Im September 2020 fand der Stra-
tegiestarterworkshop Saarlouis 
in Kooperation mit dem Landrat, der 
Stabstelle Bildung und der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises 
Saarlouis statt (vor Ort und mit Ab-
stand). Die Einrichtung eines Online-
Praktikumsportals und der damit 
einhergehenden Digitalisierungsstra-
tegie für die Ausbildung, Fort- und 
Weiterbildung stand im Mittelpunkt. 
Dazu fanden sich in Saarlouis vier-
zehn Vertreterinnen und Vertreter aus 
kommunalen Unternehmen und Ver-
waltungen zusammen. In Anbetracht 
des Strukturwandels in der Region 
sind eine digitale Aus- und Weiterbil-
dung wichtige Maßnahmen zur Siche-
rung von zukünftigen Fachkräften. Der 
Workshop trug zu einem gemeinsa-
men Verständnis über die Anforderun-
gen und Bedürfnisse an das geplante 
regionale Online-Praktikumsportals 
bei. Dazu wurde im Workshop eine 
Beschlussvorlage für den Kreistag er-
arbeitet. 

Ein zweiter Strategiestarterworkshop 
fand in Kooperation mit der Stadt Salz-
gitter (online) im November 2020 statt. 
Auf Anfrage aus Gifhorn und Salzgitter 
wurde eine Digitalisierungsstrategie 
zum Thema Onlinezugangsgesetz 
(OZG) in Niedersachsen formuliert. 
Konkret standen die Vernetzung mit 
Landkreisen und Städten aus der Re-
gion und die interkommunale Zusam-
menarbeit zwischen den Kommunen 
im Fokus, sowie die Definition nächs-
ter Schritte zur Umsetzung des OZG. 
Dazu haben die Gemeinden Isenbüt-
tel und Lehre, die Landkreise Gifhorn, 
Helmstedt, Peine, und die Städte 
Braunschweig, Gifhorn, Helmstedt, 

Wolfsburg und Salzgitter interkommu-
nale Zusammenarbeit verabredet.

Dokumentationen zu allen Workshops 
von Stadt.Land.Digital finden Sie hier.

Stadt.Land.Digital vernetzt 
sich mit anderen Akteuren 

Neben der Initiative Stadt.Land.Digi-
tal des BMWi begleiten verschiedene 
andere Förderprogramme des Bundes 
die Entwicklung digitaler Kommunen. 
Zum Beispiel prämiert und fördert das 
Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI) jährlich „Mo-
dellprojekte Smart Cities“ und führt 
ein Forschungsprojekt „Heimat 2.0“ 
durch. Das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL) 
unterstützt mit seinem Modellvorha-
ben „Smarte.Land.Regionen“ sieben 
Landkreise bei der Entwicklung und 
Umsetzung digitaler Lösungen im 
ländlichen Raum. Daneben gibt es 
Förderprogramme der Bundesländer, 
und mehrere Bundeländer richten zur 
Unterstützung ihrer Kommunen Digi-
tal-Agenturen ein. Um sicherzustellen, 
dass sich diese Aktivitäten sinnvoll er-
gänzen, vernetzt sich Stadt.Land.Digi-
tal aktiv mit diesen Akteuren. 

Ein wesentliches Element dieser Ver-
netzung sind halbjährliche Bundes-
länderworkshops von Stadt.Land.Di-
gital. Im November 2020 fand (digital) 
ein Bundesländerworkshop zum The-
ma „Digitalisierungsschub – hat Coro-
na die digitale Transformation in Län-
dern und Kommunen vorangebracht?“ 
Vor einem aktiven Austausch zwi-
schen Vertretern der Bundeländer zur 
Digitalpolitik gab es Beiträge von Tho-
mas Jarzombek, MdB und Beauftrag-
ter des BMWi für Digitale Wirtschaft 
und Start-ups, sowie Vertretern des 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bunds, des Deutschen Landkreistags 
und des Normenkontrollrats. Ministe-

rialdirigent Stefan Schnorr, Leiter 
der Abteilung Digital- und Inno-
vationspolitik im BMWi, begrüßte 
die Teilnehmenden und hob die 
besondere Rolle der Bundeslän-
der und Kommunen sowohl in 
der Digitalisierung als auch im 
Umgang mit der Corona-Krise 
hervor. Anschließend tauschten 
sich Vertreterinnen und Vertreter 
aus 14 Bundesländern über ihre 
Erfahrungen zur Digitalisierung 
in ihren Kommunen aus und dis-
kutierten aktuelle Herausforde-
rungen der Corona-Krise. Stadt.
Land.Digital hat einen Bericht 
zum Bundesländerworkshop ver-
öffentlicht.
 

Zusätzlich nahm das Team von Stadt.
Land.Digital aktiv an verschiedenen 
Veranstaltungen teil, darunter des im 
Steuerungskreis und in Projektgrup-
pen der Fokusgruppe Intelligente 
Vernetzung zum Digital-Gipfel, in ei-
ner Arbeitsgruppe der Arbeitsgemein-
schaft für wirtschaftliche Verwaltung 
e.V., und stimmt sich regelmäßig mit 
Vertretern der Bundesländer (und ih-
ren Digital-Agenturen), mit Projektbü-
ros und Begleitforschungen anderer 
Förderprogramme des Bundes, mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, 
dem VKU, dem Münchner Kreis, und 
vielen anderen Akteuren ab. 

Annette Hillebrand, stellvertretende 
Leiterin der Geschäftsstelle Stadt.
Land.Digital, diskutierte am 17. No-
vember 2020 auf dem Podium des 
Glasfaserforums des Thüringer Minis-
teriums für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitale Gesellschaft und der Thü-
ringen Digitalagentur in der IHK Erfurt. 
Mit Sven Auerswald, (Hauptgeschäfts-
führer Kassenärztliche Vereinigung 
Thüringen), Michael Tallai (Geschäfts-
führer Mediengruppe Thüringen), 
Caspar Preysing (Leiter Gigabitbüro 
des Bundes) diskutierte sie zur Fra-
ge „Warum brauchen wir Glasfaser?“. 
Dabei brachte Annette Hillebrand die 
Perspektive von Smart-City-Anwen-
dungen ein, und veranschaulichte den 
konkreten Nutzen für Bürger und Un-
ternehmen mit Beispielen aus den Be-
reichen Bereich Energie, Mobilität und 
Abfallentsorgung.

Im Jahr 2021 freut sich das Team von 
Stadt.Land.Digital auf einen weiteren 
Ausbau der digitalen Angebote zur Un-
terstützung der digitalen Transforma-
tion von Kommunen in Deutschland 
– und darauf, möglichst bald wieder 
Veranstaltungen vor Ort durchführen 
zu können (vermutlich in Ergänzung 
zu digitalen Formaten). 

Alex Dieke, Annette Hillebrand

© neues handeln AG/RamCreativ/istockphoto

Motto der Regionenworkshops von Stadt.Land.Digital



 Newsletter Nr. 121, Dezember 202016

Berichte von Veranstaltungen

Online Workshops am 19. und 21. Januar 
Elektronische Kommunikationsmärkte vor dem  

Hintergrund der neuen Märkte-Empfehlung
Im Dezember 2020 hat die Europäi-
sche Kommission eine neue Version 
der Empfehlung der für eine ex-ante 
Regulierung relevanten Märkte veröf-
fentlicht. Die Kommission berücksich-
tigt darin – neben anderen Beiträgen 
– die Ergebnisse einer von WIK-Con-
sult erstellten Studie über „Zukünftige 
elektronische Kommunikationsmärkte, 
die für eine Vorabregulierung in Be-
tracht kommen“. 

Am 19. Januar haben sich 100 Work-
shop-Teilnehmer mit den wichtigsten 
Änderungen in der neuen Märkteemp-
fehlung 2020 und den Implikationen 
für den Sektor auseinandergesetzt. 
Kamila Kloc Leiterin des Teams der 
Europäischen Kommission (DG Con-
nect), das für die Entwicklung der neu-
en Märkteempfehlung verantwortlich 
war, hat zu Beginn des Workshops 
einen Überblick über die neue Märkte-
emfpehlung und die wichtigsten Ände-
rungen und Auswirkungen für Regu-
lierer und Marktteilnehmer gegeben. 
Vor dem Hintergrund der marktlichen, 
technologischen und regulatorischen 
Entwicklungen (siehe Abbildung 1) 
erläuterte Kamila Kloc die wichtigsten 
Punkte der neuen Märkteempfehlung 
und ging auf die praktischen Implika-
tionen für Regulierer und Markteilneh-
mer ein. Sie hat außerdem verdeut-
licht, dass die regionale Abgrenzung 
von Märkten in der zukünftigen Re-
gulierung eine sehr wichtige Rolle 
spielen wird, weswegen die Kommis-
sion in der Märkteempfehlung auf die 
methodische Vorgehensweise bei der 
geographischen Marktabgrenzung ein-
geht.

Ilsa Godlovitch hat in ihrem Vortrag 
Breitbandmärkte diskutiert. In einem 
ersten Themenblock ging es darum, 
wann der Zugang zur physischen In-
frastruktur in einem getrennten Markt 
abgegrenzt werden sollte und wann 
andere Maßnahmen wie eine Ver-
pflichtung zum Zugang gem. Art. 72 
EECC geeignet sind. Im Zusammen-
hang mit dem lokalen Breitbandvor-
leistungszugang ist Ilsa Godlovitch 
darauf eingegangen, wie der lokale 
Vorleistungszugang im Kontext des 
Ausbaus von Glasfasernetzen abzu-
grenzen ist, welche Implikationen die 

Abschaltung von Kupfernetzen haben 
wird und welche Rolle Kabelnetze und 
5G basierter FWA auf diesem Markt 
spielen. In Bezug auf den zentralen 
Vorleistungszugang hat Ilsa Godlo-
vitch erläutert, warum der Markt 3b 
(2014) aus der Liste der Märkte ent-
fernt wurde. In der neuen Märkteemp-
fehlung hat die Kommission darauf 
hingewiesen, dass es aufgrund der 
heterogenen Situation in den Mitglied-
staaten für nationale Regulierungsbe-
hörden angezeigt sein kann, aufgrund 
der nationalen Begebenheiten zu ei-
nem anderen Ergebnis zu kommen. 
Außerdem verdeutlicht die Kommis-
sion, dass die Abgrenzung regionaler 
Märkte in diesem Zusammenhang ein 
großes Gewicht hat. Ilsa Godlovitch ist 
darauf eingegangen, wann eine Bei-
behaltung der Regulierung des Mark-
tes trotzdem angezeigt sein kann und 
dass es Mitgliedstaaten gibt, in denen 
eine Abgrenzung eines breiten Vor-
leistungsmarktes, bei dem der lokale 
und zentrale Vorleistungszugang als 
Substitute betrachtet werden, die na-
tionalen Begebenheiten widerspiegelt.

Der Fokus der Diskussion des Mark-
tes für dedizierte Kapazität (Markt 2 
2020) lag in der Frage, wie nationale 

Regulierungsbehörden mit Backhaul 
umgehen und welche Implikationen 
die Einbeziehungen von Dark Fibre 
in den Markt hätte. Die Kommission 
hat in der neuen Märkteempfehlung 
darauf verwiesen, dass mobile Back-
haul derzeit nicht Teil des Marktes für 
dedizierte Kapazität ist. Das WIK hat-
te in der Studie für die Kommission 
eine Einbeziehung von Backhaul (für 
Mobilfunk- und Festnetze) und Dark 
Fibre empfohlen vor dem Hintergrund, 
dass der Ausbau von 5G-Netzen ein 
engmaschiges Glasfasernetz erfor-
dert und dass die Nutzung von loka-
lem Breitbandzugang für Bitstrom-
Angebote von der Verfügbarkeit von 
Backhaul abhängen kann. Aufgrund 
der zunehmenden Bedeutung der re-
gionalen Marktabgrenzung von Märk-
ten hat Ilsa Godlovitch ihren Vortrag 
mit der methodischen Vorgehenswei-
se bei regionalen Marktabgrenzungen 
abgeschlossen.

Christian Hocepied ist in seinem 
Vortrag auf Terminierungsmärkte 
eingegangen. Diese Märkte wurden 
ebenfalls von der Liste der Märkte 
gestrichen, die für eine ex-ante Regu-
lierung relevant sind. Allerdings nicht, 
weil auf diesen Märkten Wettbewerb 

Abbildung 1: Main Trends and developments

Quelle: Kloc, K. (2021): Recommendation on Relevant Markets 2020, WIK Workshop 19 January 2021
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zu beobachten ist, sondern weil die 
SMP-Regulierung durch andere Regu-
lierungsmaßnahmen im Kodex ersetzt 
wurde. Artikel 75 des Kodex überträgt 
der Kommission die Befugnis, uni-
onsweit einheitliche Anrufzustellungs-
entgelte festzulegen, die unmittelbar 
für alle Anbieter von Festnetz- und 
Mobilfunkzustellungsdiensten in der 
Union gelten. Durch die Anwendung 
unionsweiter Anrufzustellungsentgel-
te wird die Möglichkeit der Mobilfunk- 
und Festnetzbetreiber eingeschränkt, 
überhöhte Zustellungsentgelte festzu-
setzen. Falls bei der Zusammenschal-
tung nicht-preisbezogene Wettbe-
werbsprobleme zu beobachten sind, 
können nationale Regulierungsbehör-
den im Rahmen des Kodex auf andere 
Regulierungsinstrumente zurückgrei-
fen oder sie weisen abweichende nati-
onale Begebenheiten nach und setzen 
die SMP-Regulierung fort.

Am 21. Januar haben Dr. Cara 
Schwarz-Schilling und Dr. Sonia Stru-
be Martins mit ca. 40 Teilnehmern 
über die Implikationen der neuen 
Märkteempfehlung (2020) für elekt-
ronische Kommunikationsmärkte in 
Deutschland diskutiert. In Bezug auf 
Breitbandvorleistungsmärkte hängt 
die zukünftige Entwicklung der Märk-
te davon ab, wie sich die Nachfrage 
nach Vorleistungen auf alternativen 
Infrastrukturen (Glasfaser und Kabel) 
entwickelt. Daher wird die Auswer-
tung regionaler Marktdaten dabei eine 
wichtige Rolle spielen. Beim Markt für 
dedizierte Kapazität steht eine neue 
Marktanalyse an. Auch hier ist zu er-
warten, dass die Einschätzung der re-
gionalen Wettbewerbsverhältnisse ein 
zentrales Thema sein wird, aber auch 
die Besonderheiten des Geschäfts-
kundenmarktes wie die z.B. Rele-
vanz von Standortvernetzung, hoher 
Qualität, Symmetrie und Bündelung 
von Produkten (siehe Abbildung 2). In 
Markt 2 kommt zum Tragen, dass der 
Aufbau alternativer Infrastruktur zwar 
für den Massenmarkt wirtschaftlich 
tragfähig sein mag, aber eine Netzdu-
plizierung von dedizierten Anschluss-
leitungen wegen der geringen Größe 
des bedienbaren Marktes weniger 
wirtschaftlich wäre. Im Zusammen-
hang mit Backhaul und Dark Fibre hat 
die Kommission zwar darauf hinge-
wiesen, dass mobile Backhaul aktuell 
nicht als Teil des Marktes betrachtet 
wird. Die Relevanz von Glasfasernet-
zen für den Ausbau für 5G-Netzen war 
einer der Gründe, weswegen das WIK 
in der Studie für die Kommission zu 
einem anderen Ergebnis gekommen 

ist. Sowohl in Bezug auf Backhaul 
als auch auf Dark Fibre lässt sich ei-
nerseits festhalten, dass die Verfüg-
barkeit von Backhaul und Dark Fibre 
mglw. die Anreize für den Ausbau ei-
gener Infrastruktur verringern kann. 
Andererseits kann das Glasfasernetz 
zur Anbindung von 5G-Netzen nicht 
überall dupliziert werden und im Ge-
schäftskundensegment kann Dark 
Fibre ein wichtiger Input auf Vorleis-
tungsebene sein, um den Wettbewerb 
und Innovation zu stärken.

Mit Blick auf Terminierungsmärkte be-
steht die Sorge, dass nicht-preisbezo-
gene Wettbewerbsprobleme auftreten 
könnten. Hier sieht der Kodex Regulie-
rungsmöglichkeiten unabhängig von 
einer marktbeherrschenden Stellung 
vor z.B. über Artikel 61 Abs.2. Laut 
TKG kann die Bundesnetzagentur Un-
ternehmen unter bestimmten Voraus-
setzungen dazu verpflichten, Zugang 
zu gewähren (TKG §§ 33, 18-21). Es 
bleibt abzuwarten, ob die alternativ 
verfügbaren Regulierungstools in die-
sen Fällen greifen oder ob separate 
Zusammenschaltungsmärkte auf der 
Grundlage nationaler Gegebenheiten 
zu definieren wären.

In beiden Workshops wurde deutlich, 
dass die Reduzierung der Märkte ei-
nerseits widerspiegelt, dass der Wett-
bewerb in Europa stärker geworden 
ist. Andererseits stehen in Märkten, in 
denen weiterhin Wettbewerbsproble-
me bestehen wie z.B. Terminierungs-
märkten, im Kodex andere Regulie-
rungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Trotz der Stärkung des Wettbewerbs 
ist es auf den Breitbandmärkten wei-
terhin notwendig, die Grenzen des Inf-
rastrukturwettbewerbs zu akzeptieren, 
besonders in ländlichen Gebieten. Da-
her verlangt die Sicherung des Wett-
bewerbs weiterhin nach Zugangskon-
zepten. 

Es ist auch deutlich geworden, dass 
mehr regionale Unterschiede auf den 
Märkten zu erwarten sind, gerade 
auch in Deutschland. Eine weitere of-
fene Frage ist, wie sich das Verhältnis 
der SMP-Regulierung zu alternativen 
Vorschriften der symmetrischen Regu-
lierung entwickeln wird, sei es auf Ba-
sis der Kostensenkungsrichtlinie und 
auf Basis der symmetrischen Regu-
lierung nach Art. 61 Abs. 3. In beiden 
Ansätzen versucht man das gleiche 
Problem zu lösen: Das Entstehen lo-
kaler Monopole.

Angesichts der Unterschiede in den 
europäischen Mitgliedstaaten mag es 
umstritten sein, ob ein Markt schon 
aus der Liste gestrichen werden soll 
oder ob ein neuer aufgenommen wer-
den soll. Es bleibt jedoch festzuhalten, 
dass der 3-Kriterien Test an sich ein 
gutes Prinzip zur Anwendung sektor-
spezifischer Regulierung darstellt. Der 
3-Kriterien Test kann entsprechend 
nationaler Umstände von den natio-
nalen Regulierungsbehörden auch 
auf Märkte außerhalb der Liste ange-
wandt werden und ermöglicht es, der 
heterogenen Marktsituation in der EU 
gerecht zu werden.

Die Präsentationen der Workshops 
stehen unter www.wik.org zum Down-
load zur Verfügung.

Sonia Strube Martins

Abbildung 2: Die Bereitstellung von Geschäftskundenangeboten

Quelle: Strube Martins, S.; Gries, C.; Wernick; C.; Henseler-Unger, I. (2018): Gesamtwirtschaftliche 
Relevanz und Anforderungen des Geschäftskundensegments in Deutschland, https://www.wik.
org/fileadmin/Studien/2018/Geschaeftskundenstudie_VATM.pdf.
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Nachrichten aus dem Institut

Das neue Mittelstand-Digital The-
menheft wirft einen praktischen Blick 
auf die Digitalisierung im Handel und 
Gastgewerbe.

Kontaktloses Bezahlen, der Roboter 
als Assistent auf der Verkaufsfläche 
oder Livestream-Shopping: Die Di-
gitalisierung ist im Handel und Gast-
gewerbe längst angekommen. Viele 
Betriebe haben entsprechende Maß-
nahmen und Angebote bereits erfolg-
reich umgesetzt. Onlineplattformen 
für Bestellungen und Reservierungen 
oder Kunden-WLAN sind keine Visio-
nen von morgen mehr, sondern vieler-
orts schon lange im Einsatz. Vielmehr 
geht es bei der Digitalisierung im Han-
del und Gastgewerbe jetzt um neue 
Plattformen, Onlinedienste, Daten-
ökonomie und neue Geschäftsmodel-
le. Auch die Bewältigung von Krisen, 
wie sie mit Corona aktuell vorherrscht, 
gelingt durch die Digitalisierung zügi-
ger und nachhaltiger. Denn genau-
so schnell, wie das Coronavirus das 
öffentliche Leben massiv verändert 
hat, fanden viele Unternehmen glei-
chermaßen Wege, um diese Krise zu 
meistern.

Fast 50 Prozent der Unternehmen 
bieten ihren Kunden die Möglichkeit, 
Hotelzimmer oder einen Tisch im Re-

staurant online zu buchen. Weitere 23 
Prozent planen einen solchen Ser-
vice – der immer notwendiger wird. 
Die Hälfte der Unternehmen aus dem 
Gastgewerbe konnte durch solche 
digitalen Maßnahmen ihre Umsätze 
erhöhen. Denn dadurch können die 
Bedürfnisse der Gäste optimal erfüllt 
werden – zumal diese sich sowohl bei 
der Buchung als auch beim Aufenthalt 
digitale Möglichkeiten wie Onlinebu-
chung oder Erkennungssysteme wün-
schen.1 

Auch der Handel ist vom digitalen 
Wandel geprägt: Online und Offline-
welt verschmelzen immer weiter. 39 
Prozent der Unternehmen gaben in 
einer Umfrage an, dass die Digitali-
sierung inzwischen fest in ihrer Ge-
schäftsstrategie verankert ist. In grö-
ßeren Handelsunternehmen mit mehr 
als 50 Mitarbeitern sind es sogar 47 
Prozent. Im Marketing und der Kun-
denkommunikation setzen viele der 
kleinen und mittleren Unternehmen 
auf neue Medien. Von den 36 Prozent 
der Unternehmen, die Social-Media-
Maßnahmen bereits erfolgreich um-
gesetzt haben, registrierten über drei 
Viertel positive Auswirkungen auf die 
Kundengewinnung und Umsatzent-
wicklung.2

Doch wie können neue Technologi-
en, zum Beispiel vernetzte Systeme, 
dem Gastgewerbe neue Chancen 
und Entwicklungsmöglichkeiten bie-
ten? Wie sieht das Hotel der Zukunft 
aus? Wie kann der Einsatz von Ro-
botern im Handel gelingen? Im neuen 
Mittelstand-Digital Themenheft wer-
den einige praktische Beispiele aus 
den Mittelstand 4.0-Kompetenzentren 
vorgestellt, welche sich zusammen 
mit kleinen und mittleren Unterneh-
men deutschlandweit der Herausfor-
derung der Digitalisierung im Handel 
und Gastgewerbe gestellt haben. Von 
Robotern im Verkauf, über Schoko-
lade aus dem 3D-Drucker bis hin zu 
neuen, notwendigen Veränderungen 
in den Geschäftsmodellen – im neuen 
Themenheft findet sich mit Praxisbe-
richten und Interviews viel Inspiration 
für die Digitalisierung im Handel und 
Gastgewerbe.

Lisa Schrade-Grytsenko

1 Vgl. Digitalisierungsindex im Mittelstand 
2019/20. Der digitale Status quo im deut-
schen Handel, https://www.digitalisierungs-
index.de/wp-content/uploads/2019/11/
techconsult_Telekom_Digitalisierungsin-
dex_2019_Handel.pdf.

2 Vgl. ebenda.

Handel und Gastgewerbe sind bereit für die  
nächste Stufe der Digitalisierung

Nachhaltig und digital – Zwei Zukunftsthemen für die 
Wettbewerbsfähigkeit im Mittelstand

Mit der Digitalisierung bieten sich zu-
nehmend neue Innovations- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Unterneh-
men. Eine dieser neuen Möglichkeiten 
ist die Implementierung und der Aus-
bau von unternehmerischen Nach-
haltigkeitsmaßnahmen. Nachhaltiges 
Handeln bewahrt nicht nur die natür-
lichen Lebensgrundlagen für uns und 
kommende Generationen, es sichert 
auch langfristig die Wettbewerbsfä-
higkeit für Unternehmen. Einige der 
kleinen und mittleren Unternehmen 
haben diesen Bedarf an nachhaltige-
ren Produkten und Services, der häu-

fig direkt vom Kunden ausgeht, bereits 
erkannt. Wichtig ist hierbei eine ganz-
heitliche Betrachtung von Nachhaltig-
keit, in all ihren Dimensionen: Ökolo-
gisch, ökonomisch und sozial. Digitale 
Technologien ermöglichen auf allen 
drei Ebenen nachhaltige Angebote. 

Das neue Mittelstand-Digital Magazin 
WISSENSCHAFT TRIFFT PRAXIS – 
Ausgabe 14 gibt mit zehn praxisnahen 
Beiträgen Einblicke in die Arbeit der 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren 
und Unternehmen, welche sich dazu 
entschlossen haben, Nachhaltigkeit 

und Digitalisierung zusammen zu den-
ken, um somit innovativer und wettbe-
werbsfähiger zu sein.  

Kreislaufwirtschaft 

Was zeichnet die Kreislaufwirtschaft 
aus? Wie können digitale Technolo-
gien die Transformation hin zu einer 
Kreislaufwirtschaft unterstützen? Und 
wie können kleine und mittlere Un-
ternehmen dies für sich nutzen? In 
dieser Ausgabe erhalten Sie aus den 
Kompetenzzentren nicht nur Antwor-
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ten auf die grundlegenden Fragen und 
Definitionen, sondern darüber hinaus 
auch einen Einblick, wie dies in mittel-
ständischen Unternehmen erfolgreich 
umgesetzt wurde.

Nachhaltige, digitale Ge-
schäftsmodelle 

Nicht nur für Krisenzeiten, wie wir 
sie in den vergangenen Monaten 
durch Corona erlebt haben, eignet 
sich eine Umstellung auf digitale Ge-
schäftsmodelle. Sie bieten auch im 
Bereich Nachhaltigkeit einige gewinn-
bringende Handlungsmöglichkeiten. 
Dabei lautete das Motto häufig: Lo-
kale Lösungen für globale Probleme 
– umsetzbar dank digitalen (Handels-) 
Plattformen. 

Unternehmens- und Lernkul-
tur 

Neben der Technologie ist noch ein 
weiterer Faktor erfolgskritisch, beson-
ders in Hinblick auf die Realisierung 
von nachhaltigen Maßnahmen: Die 
Unternehmenskultur. Welche Rol-
le spielt sie bei kleinen und mittleren 
Unternehmen bei der Umsetzung von 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit? 
Und wie können digitale Technologien 
die Lernkultur im Unternehmen nach-
haltiger gestalten? Beispiele aus zwei 
Kompetenzzentren stellen diesen Zu-
sammenhang anschaulich und praxis-
nah dar. 

Branchenübergreifend nach-
haltig und digital 

Wie kann ein mittelständisches Un-
ternehmen zur Nachhaltigkeit der 
Mitarbeiterfahrten beitragen? Warum 
braucht man per se eine nachhaltigere 
Software? Und wie können Nachhal-
tigkeit und Digitalisierung im Energie-
management, der Produktion oder der 
Baubranche einen wertvollen Beitrag 
leisten? Antworten auf diese und wei-
tere Fragen finden Sie in dieser Aus-
gabe des Mittelstand-Digital Magazins 
– anhand von praxisnahen Beispielen 
aus dem Mittelstand.

Lisa Schrade-Grytsenko

In der Reihe „Diskussionsbeiträge“ erscheinen in loser Folge Aufsätze und Vorträge von Mitarbeitern des Instituts sowie 
ausgewählte Zwischen- und Abschlussberichte von durchgeführten Forschungsprojekten. Folgende Diskussionsbeiträge 
sind neu erschienen oder werden in Kürze erscheinen und stehen auf unsere Homepage www.wik.org zum kostenlosten 
Download zur Verfügung.

Veröffentlichungen des WIK

Nr. 473: Gabriele Kulenkampff, Martin Ockenfels, Konrad Zoz, Gonzalo Zuloaga – Kosten von 
Breitband-Zugangsnetzen, Clusterbildung und Investitionsbedarf unter Berücksichtigung des 
bestehenden Ausbaus – bottom-up Modellierung und statistische Analyse – (Dezember 2020)

Diesem Diskussionsbeitrag liegt ein 
Forschungsprojekt zu Grunde, das 
die Kosten von glasfaserbasierten 
Anschlussnetzen aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet. Der Fokus 
liegt dabei darauf, verschiedene me-
thodische Konzepte hinsichtlich ihrer 
Eignung für eine Abschätzung von 
Kosten und Förderbedarfen zu ana-
lysieren. Dazu wurde in einem ersten 
Schritt eine flächendeckende, GIS-
basierte bottom-up Kostenmodellie-
rung für die NGA-Technologien FTTH 
P2P, FTTS und FTTC unter Rückgriff 
auf öffentliche, allgemein verfügbare 
Daten durchgeführt, die die Grundla-
ge für die weiteren Analysen bildet. 
Die durchgeführten Investitions- und 
Kostenberechnungen wurden in der 
Folge für drei Fragestellungen analy-
siert und ausgewertet: 

Im ersten Analyseteil wurde unter 
Rückgriff auf das Analytische Kos-
tenmodell für das Anschlussnetz 3.0 
sowie das WIK-NGA-Modell die Pro-
fitabilität eines Glasfaserausbaus 
bzw. des benötigten Förderbedarfs 
anschlussbereichsgenau unter Be-
rücksichtigung des bestehenden Aus-
baustands ermittelt. Die Ergebnisse 
wurden für 20 Cluster abgeleitet und 
zeigen für Deutschland im Greenfield-

Ansatz eine Spreizung der Kosten pro 
Anschluss zwischen den billigsten 
und den teuersten Clustern in Höhe 
von 3,2. Ein privatwirtschaftlicher Aus-
bau von FTTH P2P kann für 65% der 
Haushalte erwartet werden, unter der 
Annahme, dass die durchschnittlichen 
Erlöse nicht wettbewerblich bestritten 
werden. Dabei wurde ein Marktanteil 
in Höhe von 90% mit der Absicht un-
terstellt, die die maximale Reichweite 
eines profitablen privatwirtschaftlichen 
Netzausbaus abzuschätzen. 

Für den Brownfield-Ansatz wurde die 
Versorgungslage dem Breitbandatlas 
mit Datenstand 04/2018 entnommen 
und mit den Daten der Anschluss-
bereiche verschnitten. Erwartungs-
gemäß besteht für FTTH eine Ver-
sorgungslücke von über 90% der 
Haushalte. CATV und FTTC decken 
bereits gut 65% der Haushalte ab. 
Überraschend war das Ergebnis der 
visualisierten Aufbereitung des Aus-
baustands, wonach die aktuelle Breit-
bandverfügbarkeit für alle Technolo-
gien in den Regionen vorzufinden ist, 
die unseren Berechnungen zu Folge 
tendenziell geringe Investitionen pro 
Anschluss aufweisen. Im Vergleich 
zu FTTH sind sowohl CATV als auch 
FTTC aufgrund ihres höheren Aus-

baustands erwartungsgemäß stärker 
in der Fläche verbreitet. Eine alterna-
tive Brownfield-Analyse zielte darauf 
ab, die Einsparpotentiale abzuschät-
zen, die sich bei einem FTTH P2P 
Ausbau aufgrund des bereits realisier-
ten Ausbauzustands für FTTC bzw. 
CATV realisieren lassen. Ausgehend 
von FTTC konnten hier maximal 20%, 
für CATV (approximiert durch FTTS) 
maximal 30% unter der Annahme ab-
leiten lassen, dass die bereits getätig-
te Auslegung der Hauptkabeltrassen 
bereits den Anforderungen einer FTTP 
P2P Architektur genügt und dort ledig-
lich die Kabelinvestitionen noch zu tä-
tigen sind. 

Die im Zuge der Vollerhebung bottom-
up ermittelten Investitionsbedarfe für 
ein flächendeckendes Glasfaseran-
schlussnetz wurden im zweiten Teil für 
eine statistische Regressionsanalyse 
herangezogen, um Bestimmungsfak-
toren für die Kosten von Anschluss-
netzen zu identifizieren. Es konnte ge-
zeigt werden, dass die Proxy-Variable 
„Anzahl Haushalte bezogen auf die 
besiedelte Fläche des Anschlussbe-
reichs bessere Schätzergebnisse lie-
fert als die Anzahl der Haushalte be-
zogen auf die gesamte Fläche eines 
Anschlussbereichs. Das angestrebte 
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Nr. 472: Saskja Schäfer, Ahmed Elbanna, Werner Neu, Thomas Plückebaum – Mögliche Einspa-
rungspotentiale beim Ausbau von 5G durch Infrastructure Sharing (Dezember 2020)

Durch die gemeinsame Nutzung von 
Infrastrukturelementen, bezeichnet 
als Infrastructure Sharing, können 
Mobilfunknetzbetreiber Kosteneinspa-
rungen realisieren. Diese sind in ihrer 
Höhe von verschiedenen Faktoren 
abhängig, bspw. davon, welche und 
wie viele Netzelemente gemeinsam 
genutzt werden, ob die Kooperations-
vereinbarung für bereits bestehende 
Standorte getroffen wird oder für einen 
koordinierten Aufbau neuer Standorte, 
wie hoch die Nachfrage ist oder wie 
viel freie Kapazitäten in den bestehen-
den Netzabschnitten zur Verfügung 
stehen. 

Vor dem Hintergrund des beginnen-
den 5G Roll-outs stellt sich im Rahmen 
politischer, öffentlicher Diskussionen 
die Frage, wie der hohe Investitions-
bedarf, der vor allem aufgrund neuer 
Mobilfunkstandorte nötig ist, für den 
5G Ausbau bewältigt werden kann. 
Eine Möglichkeit könnte darin beste-
hen, die Kosten für den einzelnen Be-
treiber durch Infrastructure Sharing zu 
reduzieren – zumindest für Gebiete, 
in denen der Roll-out besonders teuer 
bzw. die Nachfrage gering ist. 

Infrastructure Sharing ist im Mobilfunk 
in allen europäischen Ländern seit 
vielen Jahren gelebte Praxis. Das gilt 
allerdings nur für das Teilen passiver 
Netzelemente wie Masten. Aktives 
Infrastructure Sharing, welches zu-
sätzlich zum passiven Infra structure 
Sharing das Teilen von elektronischen 
Elementen wie Antennen beinhal-
tet, ist weniger verbreitet. Allerdings 
bestehen zwischen den Ländern 
diesbezüglich starke Unterschiede. 
In Deutschland bestehen fast aus-
schließlich passive Sharing Verein-
barungen, während zum Beispiel in 

Schweden seit Jahren auch in grö-
ßerem Umfang aktives Infrastructure 
Sharing stattfindet. 

Den Kostenvorteilen und damit ver-
bundenen Effekten wie bspw. einem 
schnelleren Roll-out, die durch Infra-
structure Sharing realisiert werden 
können, stehen auch Nachteile gegen-
über. Die Gefahr der Wettbewerbs-
reduzierung, zum Beispiel aufgrund 
einer geringeren Differenzierung der 
Betreiber über die Netzabdeckung 
bei großflächigem Sharing, ist einer 
der Gründe, die für einen eher zu-
rückhaltenden Umgang mit aktivem 
Infrastructure Sharing sprechen. Da-
rüber hinaus wird vielfach das Risiko 
langfristig weniger redundanter Infra-
strukturen genannt, wenn es um das 
„richtige“ Maß an Infrastructure Sha-
ring geht. 

Regulatorische Vorgaben zum Infra-
structure Sharing müssen daher eine 
Abwägungsentscheidung zwischen 
den Vor- und Nachteilen treffen. Da-
rüber hinaus muss der rechtliche 
Rahmen für umfangreiche und/oder 
intensive Infrastructure Sharing Ver-
einbarungen passende Rahmenbe-
dingungen setzen, die weitere Markt-
teilnehmer außerhalb der Kooperation 
schützen und somit den Wettbewerb 
erhalten. Dies wiederum kommt den 
Verbrauchern zu Gute. Neben den re-
gulatorischen Vorgaben und Rahmen-
bedingungen zum Infrastructure Sha-
ring besitzen u.a. die Motivation der 
Marktakteure und die Marktstruktur 
Relevanz dafür, wie viele Kooperati-
onen und welche Art von Kooperatio-
nen zum Infrastructure Sharing sich in 
einem Land etablieren. 

Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, 
das Thema Infrastructure Sharing 
unter Einbezug von ausgewählten 
Länderstudien vor dem Hintergrund 
der Einführung der 5G Technologie 
von seinen unterschiedlichen Seiten 
zu beleuchten, um eine Diskussions-
grundlage für regulatorische und wett-
bewerbspolitische Entscheidungen zu 
bieten. Den Hauptteil der Arbeit stellen 
eigene Berechnungen zu möglichen 
Einsparungspotentialen durch Infra-
structure Sharing für verschiedene 
Szenarien im Rahmen der Einführung 
von 5G dar. So kann ein Abwägungs-
grund in der Frage nach dem regula-
torischen Umgang mit Infrastructure 
Sharing, nämlich der der Kostenvor-
teile für die beteiligten Unternehmen, 
quantifiziert werden und damit die Ent-
scheidungsfindung unterstützen. 

Wie unsere Berechnungen zeigen, 
können je nach Technologie (4G/5G) 
beim Sharing zwischen zwei Mobil-
funknetzbetreibern in einem Green-
field-Ansatz beim RAN-Sharing Kos-
ten in einer Größenordnung von ca. 
16 - 22 Prozent eingespart werden. 
Beim Roaming liegt das Einsparungs-
potential um etwa 3 Prozentpunkte 
höher und beträgt 19 - 25 Prozent. Im 
RAN werden somit die größten Kos-
teneinsparungen erzielt. Wenn drei 
Betreiber sich ein Netz teilen, sind die 
Einsparungen entsprechend höher. 
Durch eine Erweiterung der Koope-
ration auf das gesamte Netz (Natio-
nal Roaming) ergeben sich variierend 
je nach Zahl der Sharing-Partner im 
Vergleich zum RAN-Sharing nur noch 
geringe zusätzliche Einsparungen. 
Technologieübergreifend betrachtet ist 
5G effizienter als 4G und damit kos-
tengünstiger – auch sind die Sharing 
Ersparnisse bei 5G höher als bei 4G.

Hier geht es zum Download...

Ziel einer erwartungstreuen Kosten-
schätzung konnte lediglich mit einer 
Regressionsanalyse unter Rückgriff 
auf die vollständige Datenbasis der 
bottom-up Modellierung erreicht wer-
den. Die angestrebte Überführung in 
ein Proxy-Modell unter Rückgriff auf 
allgemein verfügbare Daten ist noch 
nicht zufriedenstellend gelungen. 
Zwar erklären die aufgestellten Proxy-
Modelle im Minimum über 90 Prozent 
der Datenvariationen der Zielvariab-
len, jedoch besteht keines der aufge-
stellten Proxy-Modelle eines der übli-
chen Testverfahren.

Der dritte Analyseteil dieses For-
schungsprojekts befasste sich mit der 
Clusterbildung und den ihr zugrunde 
liegenden Kriterien. Der Clusterbil-
dung des WIK-NGA-Modells nach 
Maßgabe der Anschlussdichte und 
konstanter Teilnehmerstärke der Clus-
ter wurde mit univariaten und multiva-
riaten Verfahren verglichen. Das Ziel, 
exogene Variablen für die Clusterbil-
dung zu identifizieren, die eine mög-
lichst homogene und trennscharfe 
Zuordnung zu den Clustern erlauben, 
konnte nicht erreicht werden. Hierzu 
sind weitere Analysen angestrebt, die 

auf den Erkenntnissen der Regressi-
onsanalyse aufsetzen sollen. Darüber 
hinaus konnten erste Erkenntnisse mit 
Anwendung von Nachbarschafts-ori-
entierten Methoden der Clusterbildung 
gewonnen werden (Hot Spot – Cold 
Spot Analysis). Aufgrund der Rele-
vanz des Nachbarschaftskonzepts für 
den regionalen Netzausbau und damit 
in Verbindung stehende Fragen der 
Profitabilität und des Förderbedarfs 
streben wir hierzu weitere Untersu-
chungen an.

Hier geht es zum Download ...
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Nr. 471: Julian Knips, Christin Gries, Christian Wernick – Consumer-IoT in Deutschland – An-
wendungsbereiche und möglicher Regelungsbedarf (Dezember 2020)

Der Consumer-IoT-Bereich entwi-
ckelt sich mit hoher Dynamik. Die 
Anzahl vernetzter Produkte für Ver-
braucher nimmt kontinuierlich zu und 
bietet gegenüber herkömmlichen 
Produktvarianten vielfach erweiterte 
Anwendungsmöglichkeiten und damit 
zusätzlichen Nutzen. Es besteht er-
hebliches Potential für innovative Lö-
sungen u.a. aufgrund von Fortschrit-
ten bei Sensorik, KI-Technologien, 
Kameras, Mikrofonen und Prozessen.
So eröffnet sich für zahlreiche Ak-
teure im erweiterten Ökosystem 
grundsätzlich Wachstumspotential. 
In den meisten Produktkategorien 
im Consumer-IoT hat sich aufgrund 
niedriger Markteintrittsbarrieren ein 
ausgeprägter Wettbewerb entwickelt, 
in dem sowohl klassische Herstel-
ler aus der analogen Welt, als auch 
Start-Ups eine Rolle spielen. Dies gilt 
insbesondere für die Anwendungsbe-
reiche Smart Home sowie Tracking 

und Monitoring. Bei Entertainment-
produkten und Wearables gibt es 
hingegen Teilbereiche, in denen eine 
hohe Anbieterkonzentration zu beob-
achten ist. Hier nehmen einige Anbie-
ter Gatekeeper-Rollen ein, mit denen 
ein entsprechender Einfluss auf die 
Diensteauswahl und damit verbunden 
wettbewerbs- und verbraucherschutz-
relevante Probleme einhergehen. Da-
rüber hinaus drohen Lock-In-Effekte in 
Ökosystemen globaler Konzerne.
Vernetzte Produkte erheben in gro-
ßem Umfang personenbezogene und 
teils sensible Daten, die schutzwürdig 
sind. Datenschutz und IT-Sicherheit 
sind jedoch oft verbesserungsbedürf-
tig. Darüber hinaus können einige 
Geräte aufgrund spezifischer Ausstat-
tungsmerkmale (insbesondere Mikro-
fon und Kamera) für Abhörzwecke 
genutzt werden, was jedoch nach § 90 
TKG verboten sind.

Es muss davon ausgegangen werden, 
dass im dynamischen Consumer-IoT-
Bereich mit zunehmender Durchdrin-
gung aller Lebensbereiche weitere 
und zum Teil auch neue Problemfelder 
entstehen. Auch wenn die bestehen-
den rechtlichen und regulatorischen 
Instrumente für die segementspe-
zifischen Herausforderungen hin-
reichend erscheinen, ist vor diesem 
Hintergrund eine kontinuierliche und 
sorgfältige Beobachtung von neuen 
Anbietern und Produkten sowie eine 
Bewertung der daraus resultierenden 
Veränderungen der Marktverhältnisse 
erforderlich.

Hier geht es zum Download ...

Nr. 470: Bernd Sörries, Matthias Franken, Dajan Baischew, Stefano Lucidi – Einfluss von Ver-
sorgungsauflagen auf die Mobilfunkabdeckung in der EU (Dezember 2020)

Die Mobilfunkversorgung in Deutsch-
land ist seit geraumer Zeit ein wieder-
kehrendes Thema in der Presse und 
Gegenstand kontroverser politischer 
und fachlicher Diskussionen. Trotz 
relativ hoher Bevölkerungsdich-
te und wirtschaftlichen Wohlstands 
liegt Deutschland im europäischen 
Vergleich nur im Durchschnitt. Doch 
wodurch kommen Unterschiede zwi-
schen den Ländern zustande? Wis-
senschaftliche Studien, die nicht nur 
deskriptiv die Mobilfunkversorgung er-
läutern, sondern (quantitative) Erklä-
rungsansätze für Unterschiede geben, 
liegen kaum vor. 

In diesem Diskussionsbeitrag wird auf 
der Basis ökonometrischer Messme-
thoden (Multiple Lineare Regression) 
ermittelt, inwiefern Versorgungsaufla-
gen in der Vergangenheit im Kontext 
der Frequenzvergaben einen tatsäch-
lichen Einfluss auf die Mobilfunkab-
deckung von 3G und 4G in den Mit-
gliedsstaaten der EU gehabt haben. 
Die Ergebnisse des Länderverglei-

ches zeigen, dass Versorgungsaufla-
gen einen durchweg positiv signifikan-
ten Effekt auf die Mobilfunkabdeckung 
haben. Dabei wirkt der Einfluss der 
Versorgungsauflagen in den ersten 
Jahren nach der Frequenzvergabe am 
stärksten auf die Mobilfunkabdeckung. 
Ein nachvollziehbares Ergebnis, wenn 
man bedenkt, dass Versorgungsauf-
lagen mit dem Ziel verbunden sind, 
möglichst zügig den Ausbau von Mo-
bilfunknetzen voranzutreiben. Neben 
dem Einfluss der Versorgungsauf-
lagen auf die Mobilfunkabdeckung, 
konnte auch nachgewiesen werden, 
dass das BIP pro Kopf einen positiven 
Einfluss auf die Mobilfunkabdeckung 
hat, d. h. je besser das Land wirtschaft-
lich aufgestellt ist, umso besser hat sich 
die Mobilfunkabdeckung entwickelt. 
Dagegen konnte kein eindeutiger Ein-
fluss demographischer Faktoren, wie 
Bevölkerungsdichte oder Anteil der 
Bevölkerung in ländlichen Regionen, 
auf die Mobilfunkabdeckung nachge-
wiesen werden. Entsprechend gibt 
es Länder mit einer niedrigen Bevöl-

kerungsdichte, die eine hohe Mobil-
funkabdeckung haben und Länder mit 
einer relativ hohen Bevölkerungsdich-
te und einer vergleichsweise niedrigen 
Mobilfunkabdeckung. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass 
in der vorliegenden Studie ein Ansatz 
entwickelt wurde, der es ermöglicht, 
den Effekt von Versorgungsauflagen 
auf die Mobilfunkabdeckung zu mes-
sen. Mit Hilfe weiterer Daten wäre es 
möglich, die vorliegenden Analysen 
auszubauen und zu vertiefen. So 
könnten die Berücksichtigung der Mo-
bilfunkabdeckung nach Anbieter oder 
eine kleinteiligere territoriale Klassifi-
zierung genauere Ergebnisse und Er-
kenntnisse über die Einflussfaktoren 
des Mobilfunkausbaus liefern. Wei-
terführende Untersuchungen könnten 
auch den Ausbau von 5G und mögli-
che Einflüsse von in diesem Zusam-
menhang bestehenden Versorgungs-
verpflichtungen untersuchen.

Hier geht es zum Download ...
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Nr. 469: Isabel Gull, Lisa Schrade-Grytsenko, Martin Lundborg – Cloud-Lösungen und KI-as-a-
Service – Aktuelle und potenzielle Anwendungsszenarien und Marktentwicklungen (Dezember 
2020)

Cloud-Dienste (Outsourcing von Spei-
cher- und Rechenkapazitäten und 
Wartung von Betriebssystemen und 
Software zu Cloud-Anbietern) haben 
eine hohe Marktdurchdringung mit 
weiterhin hohen Wachstumsraten. 
Durch die Kombination von Cloud-
Diensten mit Applikationen mit Künst-
licher Intelligenz (KI) ergeben sich 
neue Potenziale, für Anbieter und An-
wender, die einen niedrigschwelligen 
Einstieg in die Anwendung von KI be-
nötigen. 

Ziel der Studie ist es, die aktuelle 
Marktsituation dieser Applikationen 
(KI-as-a-Service) zu erfassen, Ge-
schäftsstrategien der bedeutenden 
Anbieter zu identifizieren und zentrale 
Einflussfaktoren auf künftige Markt-
entwicklungen herzuleiten. Wichtige 
Determinanten des Markterfolgs von 
KaaS-Anbietern sind deren Ökosys-
teme sowie Finanzkraft. Ökosysteme 
ermöglichen es den Anbietern, dem 
Nutzer umfangreiche Services und 
Plattformen aus einer Hand zu bie-
ten und so die Wechselbarrieren zu 
anderen Anbietern zu erhöhen (Lock-
in-Effekt). Die finanziellen Ressourcen 
stammen aus anderen Geschäfts-

feldern (Infrastructure-as-a-Service, 
Platform-as-a-Service, Software-as-
a-Service, zusammen bezeichnet als 
Anything-as-a-Service (XaaS)). Sie er-
lauben es den großen Anbietern, ihre 
Startvorteile aus den anderen XaaS-
Segmenten in das KaaS-Segment zu 
übertragen und das eigene Angebot 
durch Investitionen in Forschung und 
Entwicklung oder den Zukauf anderer 
Anbieter stetig zu erweitern. So kön-
nen sie ihre eigene Position im Öko-
system absichern und ihr Angebot at-
traktiv halten.

Die vier größten Cloud-Anbieter, die in 
dieser Studie schwerpunktmäßig be-
trachtet wurden, haben dabei jeweils 
eigene Strategien; von Vorreiterrolle 
(Amazon Web Ser-vice) über Preisfüh-
rerschaft (Microsoft Azure) bis hin zur 
Kommerzialisierung von innovativen 
Privatkunden-Anwendungen (Google 
Cloud Platform) und ein hochpreisiges 
Full-Service-Angebot (IBM Watson). 
Die meisten vollständig verwalteten 
KaaS-Applikationen dieser Anbieter 
lassen sich den Einsatzfeldern Bilder-
kennung, Spracherkennung, Sprach-
ausgabe, Übersetzung, Textanalyse 
und Data Analytics zuordnen.

Diszipliniert werden die einflussrei-
chen Anbieter am Markt durch den 
Wettbewerb unter einander und die 
relevanten Skalenerträge und Ver-
bundvorteile in den XaaS-Segmenten, 
unter denen sie nur durch Kunden-
zufriedenheit einen ausreichenden 
Marktanteil erlangen können, um 
langfristig zu bestehen. Daneben be-
stehen im KaaS-Segment noch viele 
unbesetzte Nischen, die hohe Wachs-
tumspotenziale bergen, z. B. für un-
ternehmensspezifische Lösungen. 
Hier könnten Markteintritte vollzogen 
werden und weitere Anbieter hohe 
Wachstumsraten erzielen.

Insgesamt ist die Innovationsfunkti-
on des XaaS-Markts und eine aus-
reichende Anpassungsflexibilität des 
Angebots gegeben. Der Wettbewerb 
führt derzeit zu einem verstärkten 
Kampf um Marktanteile. Langfristig 
besteht jedoch durch Skalenerträgen 
die Gefahr, dass hierdurch die Anbie-
ter mit bereits hohem Marktanteil wei-
ter stark wachsen und kleinere Anbie-
ter aus dem Markt verdrängen.

Hier geht es zum Download ...

Nr. 468: Menessa Ricarda Braun, Julian Knips, Christian Wernick – Die Angebotsentwicklung 
auf dem deutschen Mobilfunkmarkt 2017-2020 (Dezember 2020)

Im Rahmen des vorliegenden Dis-
kussionsbeitrags wird die Angebots-
entwicklung im deutschen Mobilfunk-
markt im Zeitraum zwischen Januar 
2017 und Juni 2020 analysiert. Basie-
rend auf qualitativen und quantitativen 
Analysen liefert die vorliegende Studie 
tiefergehende Einblicke in die Markt- 
und Wettbewerbsentwicklung der letz-
ten Jahre.

Im Mittelpunkt steht die Analyse der 
Entwicklung des Endkundenangebo-
tes für private Mobilfunknutzer. Diffe-
renziert nach verschiedenen Nutzerty-
pen wird die Angebotsentwicklung im 
Zeitverlauf untersucht. Darüber hinaus 
werden die relevanten Geschäftsmo-
delle, ihre wesentlichen Charakteristi-
ka und die institutionellen Rahmenbe-

dingungen vorgestellt. Schließlich wird 
auch die Markt- und Wettbewerbsent-
wicklung analysiert.

Es wird deutlich, dass im deutschen 
Mobilfunkmarkt eine ausgeprägte An-
gebotsvielfalt besteht, die sich an un-
terschiedliche Nutzersegmente richtet. 
Bei der Mehrzahl der angebotenen Ta-
rife sind im Zeitverlauf sinkende Preise 
bzw. steigende Aufladungen  bei kon-
stanten Preisen zu beobachten. Inten-
siver Wettbewerb ist insbesondere im 
Low/Medium User Segment zwischen 
MVNOs, Zweitmarken und Branded 
Resellern zu beobachten. Die unab-
hängigen MVNOs werden hier von 
unten durch die Branded Reseller und 
von oben durch die Zweitmarken der 
MNOs unter Druck gesetzt. 

Angebotsvielfalt und Wettbewerbsin-
tensität nehmen im High User Segment 
hingegen deutlich ab. Diensteanbieter 
können dieses Segment aufgrund 
ihrer bestehenden Vorleistungskon-
ditionen kaum bedienen und auch 
zwischen den MNOs ist aufgrund der 
Unterschiede bei der Netzabdeckung 
und -qualität die Wettbewerbsintensi-
tät eher gering ausgeprägt. Es bleibt 
abzuwarten, ob vom Einstieg von 1&1 
Drillisch in das MNO-Segment eine In-
tensivierung des Wettbewerbs in die-
sem Bereich ausgehen wird.

Hier geht es zum Download ...
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Nr. 467: Serpil Taş, Lukas Wiewiorra (in Zusammenarbeit mit dem Weizenbaum-Institut) –  
Multihoming bei Plattformdiensten – Eine nachfrageseitige Betrachtung (Dezember 2020)

In diesem Diskussionsbeitrag wird zu-
nächst eine Reihe unterschiedlicher 
Definitionen für das Phänomen Sha-
ring Economy aus der wissenschaft-
lichen Literatur analysiert. In diesem 
Schritt wurden die technologische 
Umsetzung, Organisationsform der 
Plattform, der Umgang mit Verfü-
gungsrechten, die Produktart sowie 
der Grad der Kommerzialisierung als 
Kernelemente identifiziert.

Im Fokus der durchgeführten Online-
Verbraucherbefragung (CAWI) mit 
6.326 Teilnehmern stehen zwei eta-
blierte Segmente der Sharing Eco-
nomy: Der Mobilitätssektor und der 
Unterkunftssektor. Die Datenauswer-
tung zeigt, dass aktuell nur etwa 5% 
der Befragten P2P-Sharing-Angebote 
im Mobilitätssektor als Anbieter oder 
Nachfrager nutzen. Im Unterkunfts-
sektor sind es hingegen 18%. Werden 
die Informationssucher als potentielle 
Nachfrager mit eingeschlossen, liegt 
der Wert bei etwa 8% im Mobilitätssek-
tor und bei 25% im Unterkunftssektor. 
Dies entspricht einem Nutzungspoten-
zial von etwa 5,5 Mio. bzw. 17,6 Mio. 
Nutzern in den jeweiligen Segmenten 
in Deutschland.

Persönlichkeitsmerkmale und Einstel-
lungen der Befragten haben sowohl 
im Mobilitäts- als auch im Unterkunfts-
sektor einen Einfluss auf die Nutzung 
von P2P-Sharing-Plattformen. Nutzer 
sind tendenziell vertrauensvoller, um-
weltbewusster und kontaktfreudiger 
als Nichtnutzer. Daher werden Nutzer 
ebenfalls durch soziale und ökologi-
sche, aber auch ökonomische Beweg-
gründe in ihrer Nutzungsentscheidung 
beeinflusst. Dabei haben diese Ele-
mente nicht nur einen Einfluss darauf, 
ob Sharing-Plattformen verwendet 
werden oder nicht; sie beeinflussen 
zudem welche Art von Plattformen 
oder Angeboten verwendet wird. Dar-
über hinaus spielen auch Vertrauen in 
die Plattform und die Plattformnutzer 
sowie die Nützlichkeit der Plattform 
eine wichtige Rolle bei der Nutzungs-
entscheidung.

Unter allen Nachfragern im Mobilitäts-
sektor befinden sich derzeit 26%, die 
Multihoming betreiben. Unter den An-
bietern finden sich dabei tendenziell 
etwas weniger Multihomer (20%). Im 
Gegensatz dazu geben etwa ein Drit-
tel aller Nachfrager im Unterkunftssek-
tor an, Multihoming zu betreiben. Auch 

in diesem Sektor befinden sich unter 
den Anbietern tendenziell etwas weni-
ger Multihomer (28%). Die zwei wich-
tigsten Gründe für das Betreiben von 
Multihoming sind die größere Auswahl 
und der Vergleich von Angeboten und 
Preisen. Im Gegensatz dazu führen 
Bequemlichkeit, Zufriedenheit mit der 
aktuellen Plattform und mangelndes 
Vertrauen in andere Plattformen zu 
Singlehoming.

In der ökonomischen Literatur finden 
sich Ergebnisse, welche nahe legen, 
dass Sharing-Angebote im Unter-
kunftssektor insbesondere einen stär-
keren Preiswettbewerb mit Hotels mit 
einer niedrigeren Qualität erzeugen. 
Durch eine Regulierung von Sharing-
Plattformen zum Schutz von Arbeit-
nehmern im Mobilitätssektor können 
auch negative Wohlfahrtseffekte ent-
stehen. Multihoming kann kurzfristige 
Vorteile schaffen, aber langfristig auch 
für alle Marktteilnehmer nachteilig 
sein, falls dadurch die Investitionskos-
ten sinken, um den Markt zu monopo-
lisieren.

Hier geht es zum Download ...

Nr. 466: Antonia Niederprüm mit Unterstützung von Gonzalo Zuloaga und Willem van Lienden –  
Verbundproduktion im Zustellmarkt: Briefnetze mit Paketen oder Paketnetze mit Briefen?  
(Dezember 2020)

Die Postmärkte befinden sich na-
tional und international in einem 
tiefgreifenden Strukturwandel. Die 
Digitalisierung verändert die Kommu-
nikationsformen zwischen Verbrau-
chern, Unternehmen und staatlichen 
Institutionen. Ebenso hat sich das 
Angebot an Werbemedien durch die 
Digitalisierung massiv erweitert, und 
den Wettbewerb um Werbebudgets 
zu Lasten der Printmedien und der 
adressierten Werbepost verschärft. In 
der Folge fallen seit Jahren die Brief-
mengen nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit. Gleichzeitig führt 
der stark wachsende Onlinehandel zu 
einer Zunahme im Versand von Waren 
und Gütern an Verbraucher.

In den letzten fünf Jahren haben sich 
die ausgewählten Postunternehmen 
(Deutsche Post DHL, Österreichische 
Post, La Poste, PostNL, Royal Mail 
sowie PostNord mit den Tochterun-
ternehmen Post Danmark und der 

schwedischen Posten) mehrheitlich 
für ähnliche Strategien im Umgang 
mit den divergierenden Nachfrageent-
wicklungen bei Briefpost und Waren-
sendungen (kleinformatige Warenpost 
und Pakete) entschieden. Alle haben 
Sortier- und Zustellkapazitäten für 
Warensendungen ausgebaut und 
in die Modernisierung und Optimie-
rung der Prozesse investiert. Fast 
alle Unternehmen setzen auf eine 
flächendeckende Verbundzustellung 
von Brief- und Warenpost. Hingegen 
setzen mit Ausnahme von Royal Mail 
alle Postunternehmen auf getrennte 
Sortierzentren für Briefpost und Paket-
sendungen. Die Mehrheit der Postun-
ternehmen stellt aktuell Brief-/Waren-
post und Paketsendungen außerhalb 
von Ballungsräumen im Verbund zu. 
Dabei dienen die Zustellbasen als 
Konsolidierungspunkte und werden, 
wie beispielsweise von der Deut-
schen Post, zu diesem Zweck weiter 
ausgebaut. Insgesamt streben die 

Postunternehmen an, die Vorteile ei-
nes bestehenden, flächendeckenden 
Briefzustellnetzes auch für die Zustel-
lung von Warensendungen zu nutzen 
und aufgrund des Briefmengenrück-
gangs frei werdende Zustellkapazitä-
ten zu nutzen. Darüber hinaus versu-
chen die Postunternehmen besonders 
die letzte Meile flexibler und für Brief-
post- und Warensendungen durchläs-
siger zu organisieren, um besser den 
erheblichen Nachfrageschwankungen 
im Warenversand begegnen zu kön-
nen.

Für die kommenden fünf Jahre er-
warten wir, dass die Deutsche Post 
weiterhin auf die gemeinsame Nut-
zung der Brieflogistik für die Zustel-
lung von Briefpost, Warenpost und, 
im ländlichen Raum, Pakete setzen 
wird. Diese Strategie unterstützt ten-
denziell ein hohes Qualitätsniveau 
im Universaldienst, besonders im 
ländlichen Raum, verglichen mit ei-
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Nr. 465: Marcus Stronzik, Gonzalo Zuloaga – Empirische Untersuchung der FTTB/H-Ausbau-
aktivität im europäischen Vergleich (Dezember 2020)

Vor dem Hintergrund der EU-Ziele 
zur Digitalisierung und den sehr un-
terschiedlichen Entwicklungen in den 
Mitgliedsstaaten sind zukünftig er-
hebliche Anstrengungen zum Ausbau 
leistungsfähiger Kommunikations-
netze erforderlich. Im Rahmen einer 
ökonometrischen Analyse wird unter-
sucht, welche Faktoren einen Glasfa-
serausbau auf Basis von FTTB/H-An-
schlüssen beschleunigen und welche 
Parameter dieses Ziel eventuell kon-
terkarieren könnten. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Studien, die die 
Änderung der Abdeckung (Coverage) 
als Proxy für die Investitionskosten 
verwenden, wird ein modellgestützter 
Investitionskostenindex für FTTB/H-
Anschlüsse für die EU-27 entwickelt. 
Dieser Index berücksichtigt explizit, 
dass der Ausbau mit zunehmendem 
Abdeckungsgrad kostenintensiver 
wird, und ist daher deutlich realitäts-
näher als bisherige Analysen. 

Die Ergebnisse der quantitativen Ana-
lysen potenzieller Einflussfaktoren 

auf FTTB/H-Investitionen in Europa 
deuten auf einen starken nichtlinea-
ren Zusammenhang zwischen Kabel 
(in Form von DOCSIS) und FTTB/H 
hin. Demnach führt der Infrastruktur-
wettbewerb zwischen diesen beiden 
Technologien zunächst zu einem be-
schleunigten FTTB/H-Ausbau. Ab 
einer DOCSIS-Abdeckung von 50% 
kommt es jedoch zu einer brem-
senden Wirkung von Kabel auf den 
FTTB/H-Ausbau. Dies könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass mit steigen-
der DOCSIS-Abdeckung ein höheres 
Risiko für Glasfaserinvestitionen ein-
hergeht, da DOCSIS grundsätzlich 
ebenfalls gigabitfähig ist und der durch 
FTTB/H adressierbare Markt somit re-
lativ abnimmt.

Der der Analyse zugrunde gelegte Da-
tensatz umfasst die 27 Mitgliedsstaa-
ten der EU und einen Zeitraum von 
2011 bis 2017. Die Analyse ist daher 
vergangenheitsbezogen. Zukünftig 
zu erwartende Entwicklungen deuten 
eher in eine andere Richtung. Es ist 

von einer weiterhin stark ansteigen-
den Nachfrage nach Übertragungs-
raten mit einer Tendenz in Richtung 
Gigabit auszugehen. Auf der Ange-
botsseite wird FTTB/H europaweit 
durch umfangreiche staatliche Förder-
maßnahmen vorangetrieben. Beide 
Entwicklungen könnten vor dem Hin-
tergrund der zukünftig zu erwartenden 
Leistungsfähigkeit der Technologien 
dazu führen, dass Breitbandkabel als 
Shared Medium in Relation zu Glas-
faser eher an Attraktivität verlieren 
könnte. Studien zu den Kosten des 
FTTB/H-Ausbaus zeigen zudem, dass 
in rund der Hälfte der Anschlussberei-
che in Deutschland Vermarktungsquo-
ten von über 50% für einen profitablen 
eigenwirtschaftlichen Glasausbau er-
forderlich sind. Prospektiv könnte dies 
zu einer Situation führen, in der in vie-
len Anschlussbereichen nur eine Infra-
struktur verbleibt, nämlich FTTB/H.

Hier geht es zum Download ...

Nr. 464: Sebastian Tenbrock, Christian Wernick – Incumbents als Nachfrager von Vorleistungen 
auf FTTB/H-Netzen (Dezember 2020)

Vor dem Hintergrund der FTTB/H-
Ersterschließungen zahlreicher Regi-
onen durch alternative Wettbewerber 
stellt sich die Frage nach der strate-
gischen Reaktion der Incumbents. 
Als Alternativen kommen Überbau-
ten, Übernahmen und Kooperationen 
in Betracht, bei denen Incumbents 
FTTB/H-Vorleistungen von alterna-
tiven Wettbewerbern beziehen und 
über deren Infrastruktur eigene Pro-
dukte anbieten (Wholebuy-Vereinba-
rungen).

Im Rahmen dieses Diskussionsbeitra-
ges wird untersucht, welche Einfluss-
faktoren und Rahmenbedingungen 
die Make-or-Buy Entscheidungen von 
Incumbents beim Bezug von Glasfa-
servorleistungsprodukten bestimmen. 
Anhand von sechs Länderfallstudien 
(Deutschland, Dänemark, Italien, Ös-
terreich, Schweden und Spanien) wird 
untersucht, inwieweit Incumbents be-
reits Glasfaservorleistungen von Wett-
bewerbern beziehen und wie diese 
Zusammenarbeit ausgestaltet ist.

In Schweden haben Wholebuy-Ver-
einbarungen für den Incumbent die 
höchste Marktbedeutung; erste Ver-
einbarungen wurden in Deutschland, 
Dänemark und Österreich geschlos-
sen, während Wholebuy für Telecom 
Italia in Italien und Telefónica in Spa-
nien derzeit keine Relevanz aufweist.

Als wichtigste Treiber sind die Höhe 
der Ausbaukosten und damit die Ren-
tabilität eines Überbaus und die Bereit-
schaft des Incumbents und der alter-
nativen Wettbewerber zur Entwicklung 
eines FTTB/H-Vorleistungsgeschäfts 
anzusehen. Daneben haben ein hoher 
Standardisierungsgrad der Vorleis-
tungsschnittstellen, eine hohe Markt-
relevanz von Wholesale-only Model-
len und etwaige länderspezifische 
Einflussfaktoren eine positive Wirkung 
auf das Zustandekommen von Whole-
buy-Vereinbarungen. Die Marktbedeu-
tung von FTTB/H erscheint hingegen 
weniger ausschlaggebend.

Kurzfristig erhöhen Wholebuy-Verein-
barungen die Wahlmöglichkeiten der 
Konsumenten und wirken sich damit 
positiv auf den Wettbewerb aus. Auch 
mittel- bis langfristig ist eher nicht von 
negativen wettbewerblichen Wettbe-
werbseffekten auszugehen, da Incum-
bents in den Aufbau eigener FTTB/H-
Netze investieren werden, wenn dies 
eigenwirtschaftlich möglich ist.

Da sich durch Wholebuy-Vereinba-
rungen die Kapazitätsauslastung (und 
damit die Profitabilität) der Glasfa-
sernetze verbessert, können solche 
Modelle eine Chance darstellen, um 
die Entwicklung hin zu einer Gigabit-
gesellschaft zu beschleunigen und die 
Gesamtnachfrage nach ultraschnel-
lem Breitband zu befördern.

Hier geht es zum Download ...

ner Situation ohne Verbundzustellung. 
Dennoch kann es aufgrund der erheb-
lichen Nachfrageschwankungen in der 
Zustellung von Warensendungen zu 
temporären Qualitätsverschlechterun-
gen bei der Briefpost kommen. Um 

diesen zu begegnen, sollte das Quali-
tätsmonitoring der Bundesnetzagentur 
weiterentwickelt werden und um die 
Transparenz zu erhöhen und auf die-
se Weise zu gewährleisten, dass es 
zu keiner systematischen Benachteili-

gung bestimmter Sendungstypen oder 
Kundengruppen im Universaldienst 
kommt.

Hier geht es zum Download ...
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Nr. 463: Bernd Sörries, Lorenz Nett, Matthias Wissner – Die Negativauktion als ein Instrument 
zur Versorgung weißer Flecken mit Mobilfunkdiensten (Dezember 2020)

Eine Weiße-Flecken-Auktion ist ein 
Verfahren, Unternehmen zu bestim-
men, die die Flächendeckung mit 
leistungsstarken Mobilfunkdiensten 
sicherstellen. Mit der Weiße-Fle-
cken-Auktion würden in einem trans-
parenten, nachvollziehbaren und 
diskriminierungsfreien Verfahren Un-
ternehmen bestimmt, die die Versor-
gung bisher unversorgter Haushalte 
bzw. Gebiete gegen den Erhalt der 
geringsten Fördersumme vornehmen. 
In einer solchen Versteigerung bieten 
die Unternehmen freiwillig für eine 
Versorgungsverpflichtung exakt be-
stimmter weißer Flecken (unversorgte 
Gebiete), die mit einer im Vorfeld fest-
gelegten maximalen Kompensations-
zahlung verbunden ist. Sie müssen 
dann, wenn sie die Versorgungspflicht 
für das Gebiet ersteigern, die spezi-
fischen Versorgungsauflagen erfül-
len. Daher setzt die Auktion neben 
der exakten Bestimmung der weißen 
Flecken auch konkrete Vorgaben zur 
gemeinsamen Netznutzung, die von 
staatlicher Seite bspw. der Bundes-
netzagentur festzulegen sind, zwin-
gend voraus. 

Internationale Erfahrungen und eige-
ne konzeptionelle Überlegungen zei-
gen, dass Weiße-Flecken-Auktionen 
durchaus eine Option darstellen, ob-
jektiv, transparent, diskriminierungsfrei 
und nachvollziehbar eine Versorgung 
weißer Flecken durch den Mobilfunk-
netzbetreiber zu generieren, der dies 
am effizientesten tun kann. 

Das Design einer Negativauktion 
muss so ausgestaltet sein, dass die 
maximalen Kompensationsbeträge 
für die weißen Flecken bzw. Cluster 
eine Anreizwirkung zur Teilnahme an 
der Auktion entfalten. Zur Berechnung 
sind analytisch und empirisch fundier-
te Methoden erforderlich. Eine hinrei-
chende Feststellung der relevanten 
Kosten kann einen erheblichen Zeit-
raum in Anspruch nehmen. 

Die Überprüfung der Einhaltung der 
eingegangenen Verpflichtungen ist im 
Anschluss an die Auktion zwingend 
erforderlich. Eine Verzögerung oder 
Nichteinhaltung der eingegangenen 
Versorgungsverpflichtungen muss ef-
fektiv, beispielsweise durch monetäre 

Pönalen, sanktioniert werden können. 
Diese Vorgaben lassen sich im Ver-
gleich zu vertraglichen Verpflichtun-
gen nachhaltig umsetzen.

Neben der Weiße-Flecken-Auktion 
gibt es noch andere Maßnahmen, 
die auf eine Versorgung der weißen 
Flecken hinwirken. Mobilfunkförder-
programme, wie sie derzeit auf Bun-
desebene aber auch auf Länderebe-
ne (derzeit in Bayern und Hessen) in 
Deutschland starten, sind auch darauf 
ausgerichtet, mobiles Breitband in un-
versorgten Gebieten bereitzustellen. 
Ferner ist es möglich, im Rahmen von 
Frequenzvergaben, entsprechende 
Versorgungsverpflichtungen aufzuer-
legen. Eine freiwillige Selbstverpflich-
tung zur Versorgung weißer Flecken 
geht initiativ von den Unternehmen 
aus. Diese Maßnahmen zur Imple-
mentierung einer Versorgung weißer 
Flecken haben Vor- und Nachteile.

Hier geht es zum Download ...
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Diskussionsbeiträge
Nr. 455: Christin Gries, Julian Knips, Christian Wernick 

– Mobilfunkgestützte M2M-Kommunikation in 
Deutschland – zukünftige Marktentwicklung und 
Nummerierungsbedarf, Dezember 2019

Nr. 456: Menessa Ricarda Braun, Christian Wernick, 
Thomas Plückebaum, Martin Ockenfels – Par-
allele Glasfaserausbauten auf Basis von Mitver-
legung und Mitnutzung gemäß DigiNetzG als 
Möglichkeiten zur Schaffung von Infrastruktur-
wettbewerb, Dezember 2019

Nr. 457: Thomas Plückebaum Martin Ockenfels – Kosten 
und andere Hemmnisse der Migration von Kup-
fer- auf Glasfasernetze, Februar 2020

Nr. 458: Andrea Liebe, Jonathan Lennartz, René Arnold 
– Strategische Ausrichtung bedeutender Anbie-
ter von Internetplattformen, Februar 2020

Nr. 459: Sebastian Tenbrock, Julian Knips, Christian 
Wernick – Status quo der Abschaltung der Kup-
fernetzinfrastruktur in der EU, März 2020

Nr. 460: Stefano Lucidi, Martin Ockenfels, Bernd Sör-
ries – Anhaltspunkte für die Replizierbarkeit von 
NGA-Anschlüssen im Rahmen des Art. 61 Abs. 
3 EKEK, März 2020

Nr. 461: Fabian Eltges, Gabriele Kulenkampff, Thomas 
Plückebaum, Desislava Sabeva – SDN/NFV und 
ihre Auswirkungen auf die Kosten von Mobilfunk 
und Festnetz im regulatorischen Kontext, März 
2020

Nr. 462: Lukas Wiewiorra, Andrea Liebe, Serpil Taş – Die 
wettbewerbliche Bedeutung von Single-Sign-
On- bzw. Login-Diensten und ihre Relevanz für 
datenbasierte Geschäftsmodelle sowie den Da-
tenschutz, Juni 2020

Nr. 463: Bernd Sörries, Lorenz Nett, Matthias Wissner - 
Die Negativauktion als ein Instrument zur Ver-
sorgung weißer Flecken mit Mobilfunkdiensten, 
Dezember 2020

Nr. 464: Sebastian Tenbrock, Christian Wernick – In-
cumbents als Nachfrager von Vorleistungen auf 
FTTB/H-Netzen, Dezember 2020

Nr. 465: Marcus Stronzik, Gonzalo Zuloaga – Empirische 
Untersuchung der FTTB/H-Ausbauaktivität im 
europäischen Vergleich, Dezember 2020

Nr. 466: Antonia Niederprüm mit Unterstützung von 
Gonzalo Zuloaga und Willem van Lienden – Ver-
bundproduktion im Zustellmarkt: Briefnetze mit 
Paketen oder Paketnetze mit Briefen?, Dezem-
ber 2020

Nr. 467: Serpil Taş, Lukas Wiewiorra (in Zusammenarbeit 
mit dem Weizenbaum-Institut) – Multihoming bei 
Plattformdiensten – Eine nachfrageseitige Be-
trachtung, Dezember 2020

Nr. 468: Menessa Ricarda Braun, Julian Knips, Christi-
an Wernick – Die Angebotsentwicklung auf dem 
deutschen Mobilfunkmarkt 2017-2020, Dezem-
ber 2020

Nr. 469: Isabel Gull, Lisa Schrade-Grytsenko, Martin 
Lundborg – Cloud-Lösungen und KI-as-a-Ser-
vice – Aktuelle und potenzielle Anwendungs-
szenarien und Marktentwicklungen, Dezember 
2020

Nr. 470: Bernd Sörries, Matthias Franken, Dajan Bai-
schew, Stefano Lucidi – Einfluss von Versor-
gungsauflagen auf die Mobilfunkabdeckung in 
der EU, Dezember 2020

Nr. 471: Julian Knips, Christin Gries, Christian Wernick 
– Consumer-IoT in Deutschland – Anwendungs-
bereiche und möglicher Regelungsbedarf, De-
zember 2020

Nr. 472: Saskja Schäfer, Ahmed Elbanna, Werner Neu, 
Thomas Plückebaum – Mögliche Einsparungs-
potentiale beim Ausbau von 5G durch Infrastruc-
ture Sharing, Dezember 2020

Nr. 473: Gabriele Kulenkampff, Martin Ockenfels, Konrad 
Zoz, Gonzalo Zuloaga – Kosten von Breitband-
Zugangsnetzen, Clusterbildung und Investitions-
bedarf unter Berücksichtigung des bestehenden 
Ausbaus – bottom-up Modellierung und statisti-
sche Analyse –, Dezember 2020
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